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Er ft er Abfchnitt.
Von den äufsern Verhältniflen und allgemeinen Vorrechten der 

Univerfität.

J)ie Kaiferliche Univerfität zu Dorpat ift zum allgemeinen Beften des 

Ruffifchen Reichs, befonders aber für die Provinzen Lief- Ehft- 
Kur- und Finnland errichtet; daher nimmt die Univerfität Studieren­
de aus allen Ständen auf, fie mögen Eingebohrne, oder Ausländer feyn, 
die indefs fchriftliche Zeugniffe vorzeigen müllen.

§♦ 2.
Jeder Ruffifche Unterthan in den erwähnten Provinzen (Lief- Ehft- 

Kur- und Finnland) ift verpflichtet, drey Jahre auf diefer oder einer an­
dern im Ruffifchen Reiche errichteten Univerfität zu ftudieren, um zu 
irgend einem Amte, wozu wiflenfchaftliche Studien erforderlich find, 
in diefen vier Provinzen zu gelangen. Doch find diejenigen Beamten 
davon ausgenommen, die auf namentlichen Allerhöchften Befehl ange- 
ftellt werden. Diefe Verordnung, die Befetzung der Aemter durch 
angehende Beamten betreffend, foll nach fünf Jahren (vom 2Jtten April 
1802 an gerechnet) in Ausübung gebracht werden.

§. 3-
Die Univerfität fteht unter dem Minifter des öffentlichen 

Unterrichts und dem Mitgliede der Ober Schul-Direction, 
dem die Aufficht über diefe Univerfität aufgetragen ift.

§♦ 4» .
Die Univerfität hat das Recht, alle von ihr für nützlich er­

achtete Veränderungen ihrer innern Verfaffung felbft vor­
zunehmen, in fo weit es ihre Einkünfte erlauben, und darüber dem 
Minifter des öffentlichen Unterrichts durch das Mitglied der Ober-Schul- 
Direction derjenigen Abtheilung, zu welcher die Univerfität gerechnet 
wird, zur Beftätigung Bericht abzuftatten.

6.



■ . . §• 5-
Die Univerfität ertheilt akademifche Würden. Die von der­

selben examinirten und graduirten Candidaten haben das Recht, zu allen 
Aemtern in ihrem Fache zu gelangen, ohne fich einer anderweitigen 
Prüfung zu unterwerfen.

6.

Die Univerfität hat ausfchliefslich die völlige örtliche Juris­
diction, Gerichtsbarkeit und obrigkeitliche Auctorität über 
alle ihre Mitglieder und Untergebene und deren bey der Univerfität ge­
genwärtige Familien. In Criminal-Sachen aber ftellt die Univerfität die 
fummarifche Unterfuchung an, und verfendet fie, mit Beylegung ihrer 
Meinung, an die Behörde, wohin der Verbrecher gehört. Übrigens wird 
von den Sprüchen des Univerfitäts-Confeils, als eines Collegiums, nur an 
den Dirigirenden Reichs-Senat appellirt.

§♦ '7-
Die Univerfität hat ihre eigene C en für für alle von ihr oder 

einem ihrer Mitglieder herausgegebenen Schriften, wie auch für die von 
ihr, zu ihrem Gebrauch, aus dem Auslande verichriebenen Bücher.

8.
Alles, was die Univerfität aus dem Auslande für fich zum Ge­

brauch beym Unterrichte und für die fchönen Künfte verfchreibt, als 
gebundene und ungebundene Bücher, Inftrumente, Mafchinen, Kunftfa- 
chen aller Art, wie Gemälde und Kupferftiche, Arbeiten in Metall, 
Stein, Gips, Holz u f. w., Apparate und Präparate jeder Gattung, ioll 
zu Waffer und zu Lande zollfrey eingeführt werden. Es wird, um 
jeden, durch Öffnung und Befchädigung zu beforgenden Schaden zu 
verhüten, alles unter der Adreffe der Univerfität Ankommende uner­
öffnet, aber mit dem Zollplomb verfehen, mit einem Communicat der 
Grenz - Tamofchna begleitet, an diefelbe gefandt, damit es in Gegen­
wart eines Delegirten des Magiftrats in der Univerfität felbft eröffnet 
und unterfucht werde. Dabey hat die Univerfität aufs ftrengfte dahin 
zu fehen, dafs nichts unter ihrem Namen eingeführt werde, was nicht 
wirklich von ihr zu ihrem Gebrauch beym Unterricht in den Künften und 
Wiffenfchaften verfchrieben ift.

§. 9- .
Die Univerfität hat das Recht, durch den Rector, welcher befon- 

ders verpflichtet ift, für die Erhaltung der guten Ordnung bey der Uni­
verfität in allem zu wachen, in wichtigen Fällen, von dem Chef des 
Militärs Hülfe zu fordern.

io.
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§♦ io.

Die Profefforen der Univerfität, die Lehrer, die Beamten und 
deren Kinder, find von allen perfönlichen Abgaben befreyt.

Alle ausländifche Profeflbren und Beamte der Univerfität haben 
das Recht, das Reich zu verlaffen, ohne irgend eine Vermögens­
steuer an die Krone zu entrichten. Bey ihrem Eintritte ins Reich darf 
Jeder von ihnen das erfte Mal Effecten oder Sachen, dreytaufend 
Rubel an Werth, zollfrey mit fich hereinführen, oder nach feiner 
Ankunft verfchreiben.

§. 12.
Die ordentlichen Profefforen der Univerfität flehen in der 

fiebenten Claffe, erhalten das Patent über den entfprechenden 
Charakter, und genießen, fowohl für fich, als auch für ihre Nachkom­
men, der im Ruffifchen Reiche mit diefem Range verbundenen Vorzüge. 
Der Rector gehört zur fünften Claffe, fo lange er als folcher functio- 
nirt. Die von der Univerfität graduirten Doctoren gehören eben fo, 
wie die aufferordentlichen Profefforen und der Syndicus, zur 
achten; die Secretaire und Magifter zur neunten, die Lecto- 
ren zur zehnten, die Candidaten zur zwölften Claffe. Der 
Actuarius und die Cancelliften haben denfelben Rang als bey den 
andern Collegien. Studenten, welche fich, nach dem Zeugniffe der 
Facultät, durch Fortfehritte in den Wiffenfchaften und durch gutes 
Betragen ausgezeichnet haben, erhalten bey ihrem Eintritt in den 
Civildienft den 0 berofficiers-Char akter.

§♦ 13*
Alle der Univerfität gehörige Gebäude, wie auch die Häufer der 

Profeflbren, fie mögen ihnen felbft angehören, oder blos gemiethet feyn, 
wenn fie nur von ihnen bewohnt werden, find von militärifcher 
Einquartierung und Qu^r-ticr geldem frey.

§♦ 4*
An den Dirigirenden Reichs-Senat, an den Minifler des öffentli­

chen Unterrichts, und das ihr vorgefetzte Mitglied der Ober-Schul - Di- 
rection, erläfst die Univerfität Unterlegungen und Berichte; mit 
den übrigen Behörden aber wechfelt fie Communicate.

§♦ 15* '
Alle zur Univerfität gehörigen Perfonen haben das Recht, die 

von Seiner Kaiferlichen Majeftät Allerhöchft beflätigte Uniform 
zu tragen.

§♦ i6.2
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§. i6.
Stirbt ein Mitglied der Univerfität ohneErben, und ohne eine 

Dispofition wegen feines Vermögens zu hinterlafTeh; fo foll der Uni­
verfität, falls fich binnen der rechtlichen Frift des von ihr zu erlaffenden 
Proclams kein Erbe meldet, der Nachlafs des Verftorbenen zufallen.

Die Univerfität hat ihr eigenes befiätigtes grofses und kleines 
Siegel, fo wie jede einzelne akademifche Behörde und jede Facultät 
ein eigenes kleineres.

18.
Der Adel der Provinzen Lief- Ehft- Cur- und Finnland, welcher 

zur Errichtung diefer Univerfität beytragen wird, hat nach der Kaifer­
lichen Fundarions-Acte das Recht, einen ritterfcha ftlichen Cura- 
tor zu ernennen, mit welchen die Univerfität gemeinfehaftlich die öko- 
nomifchen Gefchäfte zur Verwaltung der ihr Allerhöchft gefchenkten 
Güter beforgen wird. Diefe Curatoren werden, fo lange fie in Function 
bleiben, zur fünften Clalfe gerechnet.

19*
Da es für diefe Univerfität höchft wichtig ift, mit dem Auslande 

eine behändige unmittelbare literärifche Verbindung zu erhalten, fo hat 
fie das Recht, einen literärifchen Correfpondenten im Aus­
lande anzuftellen, welcher die wiffenfchaftlichen Angelegenheiten der 
Univerfität in jeder Hinficht beforgt, und ein Diplom in dieier Eigen­
schaft erhält.

Zweyter Abfchnitt.
Von der innern Organifation der Univerfität.

L Kapitel.
Von der innern Organifation der Univerfität überhaupt

§. 20.
Die Univerfität im weitern Sinn befteht aus den ordentli­

chen und aufferordentlichen Profefforen, aus den Lehrern, Beamten und 
Officianten, wie auch aus den Studierenden.

Die Univerfität im engem Sinn machen fämmtliche ordent­
liche Profefforen, als die oberfte akademifche Behörde, unter dem Namen 

des
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des Univerfitäts-Confeils aus. Von ihr werden die übrigen Behörden 
aus ihrer Mitte conftituirt. Diefe find: die Uni verfitäts-Direction, 
das Univerfitäts-Gericht, dasRectorats Gericht, die Cenfur- 
Commiffion, das Oekonomie - Departement, und die einzelnen 
Facuitäten.

II. Kapitel*
• Vom Univerfitäts - Confei!.

22. •
Das Univerfitäts - Confeil befteht, unter dem Vorfitz des 

Rectors, aus fämmtlichen ordentlichen Profefforen der Univerfität, und 
geniefst alle Rechte und die Würde eines Collegiums. Unter den 
Mitgliedern des Univerfitäts-Confeils, als folchen, findet kein Unterfchied 
des Ranges oder Sitzes ftatt.

§♦ 23*
Es foll bey demfelben ein Proto - Syndicus angeftellt werden. 

Diefer mufs aufferordentlicher Profeffor der Rechte feyn. Er hat im 
Univerfitäts Confeil nur eine confultative Stimme; bey den, dem Univer­
fitäts - Confeil zuftehenden Wahlgefchäften aber gar keine. Er hat die 
Direction der Cancelley des Univerfitäts-Confeils.

§♦ 24.
Das Univerfitäts-Confeil hält jährlich eine Hauptfitzung am 

Ende des Mays, um den Rector und die bey der Univerfität jährlich 
wechfelnden Beamten zu wählen. Außerdem verfammelt es fich, fo oft 
als es der Rector zufammenruft.

25.
Wenn Über die Hälfte der zufammenberufenen Mitglieder des 

Univerfitäts-Confeils zur beftimmten Zeit verfammelt ift, fo ift mit dem 
Vortrag der Sachen und den Berathfchlagungen der Anfang zu machen, 
ohne auf die Abwefenheit der übrigen Glieder Rückficht zu nehmen.

26.
Wenn eines der Mitglieder des Univerfitäts-Confeils außer den 

Sitzungen irgend einen Gegenftand zur Beratschlagung der Verfamm- 
lung zu bringen hat, fo übergiebt es diefen fchriftlich und beftimmt aus­
gedrückt, dem Rector mit der Bitte, diefen Vorfchlag unter den Glie­
dern des Univerfitäts Confeils circuliren zu laffen, und diefe vorläufig 
von der Sache zu unterrichten und ihre fchriftlichen Vota zu erhalten.

Außerdem beftimmt der Proponent einen Tag, an welchem der Rector 
das Univerfitäts - Confeil zur Entfcheidung über diefen Gegenftand zu- 

fammen
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fammen zu rufen hat. Die Pluralität entfcheidet hier zugleich, ob die 
Verfammlung an dem vom Proponenten gewünfchten Ta? ftatt haben 
foll; und dem Ausfpruche diefer Pluralität mufs der Rector nachkommen.

27»
Das Univerfitäts-Confeil repräfentirt und dirigirt die ganze 

Univerfität, es übt ihre Rechte aus, und vertritt fie.

28.
Alle das Ganze betreffende Facultätsfachen muffen, 

nach vorher gegangenen Berathfchlagungen und Befchlüffen der einzel­
nen Facuitäten, dem Univerfitäts - Confeil vorgelegt werden.

29.
Das Univerfitäts-Confeil ift die Ober-Behörde in Cenfur- 

fachen.

3°-
Es ift in allen gerichtlichen Sachen die Ober- und Appella- 

tions-Inftanz ; von ihm kann in allen appellabeln Juftiz-Sachen nur 
an den Dirigirenden Reichs-Senat appellirt werden.

§♦ 31-
Das Univerfitäts-Confeil dirigirt die von ihm dem Oekonomie- 

Departement übertragene Verwaltung der Güter und Einkünfte 
der Univerfität, unter Oberaufficht des Minifters des öffentlichen 
Unterrichts und des Kaiferlichen Curators derfelben.

32.
Das Univerfitäts Confeil wählt jährlich in der Hauptfitzung gegen 

das Ende des Mays den Rector der Univerfität, welcher durch die Ober- 
Schul-Direction, mittelft des Minift ers des öffentlichen Unterrichts, Sei­
ner Kaiferlichen Majeftät zur Beftätigung vorgelegt wird. Die 
ordentlichen und aufferordentlichen Profefforen werden ebenfalls vom 
Univerfitäts-Confeil erwählt und berufen. Vor Ausfertigung der Vocatio'n 
werden die Erwählten dem Minifter des öffentlichen Unterrichts durch 
den Kaiferlichen Curator zur Beftätigung vorgeftellt.

§• 33- '
Zur Befetzung einer vacanten Stelle eines ordentlichen oder auf­

ferordentlichen Profeffors werden erft die Candidaten präfentirt, und acht 
Tage darauf gefchieht die wirkliche Wahl.

34*
Am Tage der Präfentation, wozu der Rector durch ein Circular 

wenigftens drey Tage vorher einladet, verfammelt fich das gefammte 
Univerfitäts-Confeil. Der Rector wendet fich zuerft an die Mitglieder 

der



der Facultät, in welcher die Vacanz ftatt hat, um das Subject vorzu- 
fchlagen. DalTelbe gilt von den Claffen der philofophifchen Facultät, 
wenn das vorzufchlagende Subject zu einer von diefen gehören foll. 
Hierauf fragt der Rector die übrigen Mitglieder des Univerfitäts-Confeils, 
ohne Unterfchied der Facuitäten, ob und wen fie zur erledigten Stelle 
vorfchlagen. Nachdem fo die fämmtlichen Namen der Candidaten be­
kannt geworden find, werden fie in ein dazu beftimmtes, im Archiv des 
Univerfitäts-Confeils zu verfchliefsendes Buch eingetragen. Kein Mitglied 
des Univerfitäts-Confeils kann mehr als Einen Namen in das Präfenta- 
tions-Buch eintragen. Nunmehr fragt der Rector in der vorigen Ord­
nung die Proponenten um ihre hinreichend motivirten Gründe der Prä- 
fentation. Zwar hat jedes Mitglied des Univerfitäts-Confeils ein gleiches 
Präfentations-Recht, und die Verbindlichkeit, feine Gründe der Präfen- 
tation zur Überzeugung feiner Collegen auszuführen. Doch haben in 
der Regel die Mitglieder der Facultät, zu welcher das Subject gehören 
foll, wegen der bey ihnen vorauszufetzenden eigenen Beurtheilungsfä- 
higkeit des Vorgefchlagenen in wiffenfchaftlicher Hinficht, ein Präjudiz 
für fich. Aus diefem Grunde foll, wenn der Präfentirende nicht zu der 
Facultät oder Claffe gehört, bey welcher das Subject angeftellt werden 
foll, demfelben obliegen, die motivirten Gründe und die Belege oder 
Zeugnifie der wiffenfehaftlichen Würdigkeit des Vorgefchlagenen, mit 
defto gröfserer Sorgfalt auszuführen, je weiter fein Fach vom Fache des 
vorzufchlagenden Subjects entfernt ift. Über die moralifche Würdigkeit 
des Subjects aber, wird bey allen Mitgliedern des Univerfitäts-Confeils 
völlig gleiche Urtheilsfähigkeit vorausgefetzt.

" 35*
Am Tage der Wahl verfammelt fich gleichfalls das ganze Uni­

verfitäts-Confeil. Wer nicht perfönlich erfcheint, verliert für diefen Tag 
fein Wahlrecht, wenn er keine gefetzliche Entfchuldigung erweift. Ein 
gefetzlich Abwefender fchickt fein Votum ein Die Wahl felbft gefchieht 
auf diefelbe Art, wie die Rectorwahl, fo dafs über jeden Präfentirten 
einzeln ballotirt wird; wo, im Falle gleicher Stimmen, das Ballotement 
wiederholt wird. Entfcheidet die Pluralität fich auch dann zum zwey- 
ten Mal nicht für einen, fo giebt die Facultät den Ausfchlag. Nur die, 
acht Tage vorher, in das dazu beftimmte Buch eingetragenen find 
wahlfähige

§* 36*
Lehrer, Beamte und Officianten, wählt das Univerfitäts- 

Confeil durch Stimmenmehrheit, und ft eilt fie an, ohne fie erft ho­
hem Orts zur Beftätigung vorzuftellen.

3 37*
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§* 37.
Das Univerfitäts-Confeil beeidigt und inftallirt alle zur Uni­

verfität gehörenden Perfonen.

§. 38.
Das Univerfitäts-Confeil hat die Pflicht, alle bey der Univerfität 

angeftellten Perfonen, wenn fie nachläfiig in ihren Pflichten find, oder 
fich fonft grober gemeinfchädlicher Vergehungen fchuldig machen, nach 
vorhergegangener gewiffenhafter Unterfuchung und gefchehenem Er- 
kenntnifs des Univerfitäts-Gericbts, von ihrem Amte zu entfernen, 
wenn zwey Drittheil der Stimmen wider fie find 5 Worüber alsdann zur 
Beftätigung höhern Orts zu berichten ift.

§ . 39*
Es vollzieht auch das Univerfitäts - Confeil, nach vorgängigem 

rechtlichen Erkenntnifs, durch Mehrheit der Stimmen, die Relegation 
der Studierenden.

§ . 4°.
Von allen Ausfprücben einzelner Facuitäten kann an das Uni­

verfitäts-Confeil appellirt werden; den einzigen Fall ausgenommen, 
Wenn der Gegenftand rein wiflenfchaftlich ift ; in welchem letztem Falle 
von dem Ausfpruche der Facultät keine Appellation ftatt findet.

§ . 41*
Das Univerfitäts-Confeil revidirt den halbjährig in lateinifcher 

Sprache anzufertigenden Lections-Katalog jeder Fakultät, der dem- 
felben durch den vorfitzenden Decan mitgetheilt worden ; übergiebt ihn 
darauf dem Profeflbr der Beredfamkeit zur Redaction , auch zur Befol­
gung des Drucks und der Vertheilung, und fendet fogleich ein gedruck­
tes Exemplar durch den Rector officiell an den Kaiferlichen Curator.

§-42. >
Das Univerfitäts-Confeil ift verpflichtet, alle zur Erhaltung der 

öffentlichen akademifchen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, nach dem Zeit- 
bedürfnifs nöthigen Vorfchriften zu entwerfen.

§* 43*
Es hat die Oberaufficht über alle wohlthätigen Stiftun­

gen und die allgemeine Anordnung der Stipendien, welche für die Uni­
verfität errichtet find, oder noch künftig errichtet werden tollten; dieje­
nigen ausgenommen, welche von Privatperfonen, mit der ausdrücklichen 
Ernennung anderer Curatoren, der Univerfität legirt werden-

§* 44*
Das Univerfitäts-Confeil entfcheidet über die allgemeine An­

ordnung in Abficht aller zur Univerfität gehörigen wilfenfchaftlichen und 
andern Anftalten.

§* 45*
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§♦ 45*
Alle Dimiffionsgefuche der Profefforen, fo wie aller zur Uni­

verfität gehörigen Beamten, find beym Univerfitäts-Confeil einzureichen; 
worauf diefes zur Confirmation höhern Orts unterlegt, nachdem die zu 
Entfallenden zuvor über die ihnen etwa anvertrauten befondern Amts- 
gefchäfte Rechenfchaft abgelegt haben.

§♦ 46.

Jeder Urlaub auf nicht länger als 28 Tage (der nur wegen fehr 
dringender Wohlfahrtsangelegenheiten des Impetranten erlaubt werden 
kann) wird blos vom Univerfitäts-Confeil ertheilt. Gleichfalls ertheilt es 
den Pafs auf eine folche Abwefenheit. Für einen längern Termin, oder 
für Reifen ins Ausland aber wird die Beftätigung höhern Orts ein­
geholt.

1
III. Kapitel.

Von dem Univerfitäts-Directorium.

47-
Zur Beforgung der laufenden Gefchäfte formirt das Univerfitäts- 

Confeil jährlich einen Ausfchufs unter dem Namen des Univerfitäts- 
Directoriums. Diefes befteht aus dem Rector und den lünfDecanen.
\ §. 48.

2
 s Directorium hat die legale Führung der Correfpon- 
den Behörden und mit Privatperfonen, folche Fälle 
.... ?n, die fich nach Inhalt des 2ten Kapitels zur Entfcheidung des

Univerfitäts-Confeils eignen; die Abftättung der Berichte an die 
Oberbehörden; die Beftimmung aller Ausgaben aus der etat- 
mäfsigen Referv eka ffe, die nicht fünfhundert Rubel betragen; die 
Bewahrung der Rechte der Univerfität, fo wie auch die Revifion 
über die innere Direction aller zur Univerfität gehörigen wiffenfchaftlichen 
und wohlthätigen Anftalten, nach Anordnung des ganzen Univerfitäts- 
Confeils. Es verweift jedesmal die an felbiges gelangenden Geldgefchäfte 
an die Ökonomie-Verwaltung. Es hat die Vertheilung aller Stipendien, 
über die nicht befondere Verfügungen getroffen find. Es ertheilt Ur- 
laubsgefuche auf nicht länger als 8 Tage, auch alle zu folchem Ur­
laub erforderliche Paffe.

IV. Ka-



IV* Kapitel.
Vom Univerfitätsgericlite.

§ 49*
Im Univerfitätsgerichte prafidirt der Rector, und deffen Bey- 

fitzer find derDecan der juriftifchen Facultät, nebft zwey andern, 
zur Zeit der Rectorwahl dazu zu erwählenden, Decanen. Immer­
währender Beyfitzer ift der Syndicus.

б«*
Dem defignirten Rector des nächften Jahres wird verftattet, 

vom Tage feiner Defignation an, bey den Sitzungen des Univerfitäts- 
gerichts gegenwärtig zu feyn nicht, um feine Stimme zu geben, fon- 
dern um fich mit dem dermaligen Zuftande der Gefchäfte vorläufig be­
kannter zu machen.

§• 51*
Das Univerfitätsgericht wird jedesmal vom Rector zufammen- 

berufen, fo oft es die Nothwendigkeit erheifcht: wenigftens aber, falls 
laufende Sachen vorhanden find, ordentlich einmal die Woche, und 
zwar Mittwoch.

52* 5 ' г ■' - . -
Vor das Univerfitätsgericht gehören zuvörderft theils alle wider 

Profefforen, Lehrer oder Beamte in der erften Inftanz dafelbft anhängig 
zu machenden Klagen und Unterfuchungen , theils die außerdem 
dahin vom Rector zu verweifenden Sachen, über die er in feiner 
Gerichtsbarkeit nicht entfcheiden kann.

V. Kapitel.
Vom Rector, 

§♦ 53*
Der Rector wird von fämmtlichen Mitgliedern des Univerfitäts- 

Confeils, nach Mehrheit der Stimmen, durch Ballotiren, aus der Mitte 
deffelben erwählt. Sollten nicht alle Stimmen für Einen feyn, fo wird 
über diejenigen zwey Subjecte, welche die meiften Stimmen haben, be- 
fonders ballotirt. Diefe Wahl gefchieht jedesmal auf Ein Jahr, nach 
deffen Ablauf diefelbe wiederholt werden mufs. Doch darf der gewefe- 
ne Rector, wenn die Mehrheit ihm wieder zufiele, diefes Amt, im Fall 
er es behalten wollte, auch noch länger verwalten.

§* 54*
Jeder ordentliche Profeffor, auf den die Wahl zum Rector fällt, 

hat das Recht, die Führung diefes Amtes von fich abzulehnen; nur 
mufs
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mufs er Gründe anführen, die von dem Univerfitäts-Confeil gültig be­
funden werden.

55*
Der Rector ift Chef der Univerfität überhaupt, des Univerfi­

täts-Confeils (ausgenommen in richterlichen Appellationsfachen) und Chef 
aller übrigen akademifchen Behörden. Er ift der erfte Oberbeamte der 
Univerfität, das Oberhaupt der Univerfitäts-Disciplin und der Univerfi- 
täts-Policey.

§♦ бб*
Im Univerfitäts-Confeil, fo wie in allen übrigen Behörden, wo 

er präfidirt, hat er nur Eine Stimmej die aber bey eintretender Gleich­
heit den Ausfchlag giebt.

§ * 57*
In dringenden Fällen, welche die allgemeine Wohlfahrt der Uni­

verfität betreffen, und nicht fo viel Auffchub leiden, dafs das Univerfi­
täts Directorium zufammen berufen werden kann, ergreift er, als Re- 
präfentant der ganzen Univerfität, die erforderlichen Maafsregeln; wovon 
er aber in der nächften Seffion das Univerfitäts-Directorium, zur Ergrei­
fung der weitern Maafsregeln, zu benachrichtigen hat.

58*
Der Rector beforgt die Immatriculation der Studenten, 

nach Anleitung der für fie feftgefetzten Vorfchriften.
§• 59*

Der Rector hat das Recht, folchen, die nicht immatriculirt find, 
Erlaubnifs zur Anhörung von Vorlefungen, nach vorgängiger 
Rückfprache mit dem Profeffor, deffen Vorlefungen das Anfuchen betrifft, 
zu ertheilen. Das dreymalige Hospitiren ift unverwehrt.

§ . 60,
Der Rector bewahrt das grolse Siegel der Univerfität, und 

führt einen der drey Schlüffel zur Caffe.
§ . 61.

Alle an die academifchen Behörden gerichtete Sachen werden 
bey dem Rector eingereicht.

§♦ 62.
Der Rector ertheilt, nach vorgängigem Befchlufs der Facultät, 

die Erlaubnifs zu öffentlichen Disputationen, und kann fie nur 
mit Genehmigung des Univerfitäts-Confeils verweigern.

§. 63.
Der abgehende Rector legt in einer feierlichen Verfammlung 

fein Amt mit einer Rede nieder, worauf der neue Rector daffelbe, 
gleichfalls mit einer Rede, antritt.

4 64.
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§♦ 64.

Im Fall einer legalen Abwefenheit oder Krankheit, beftellt der 
Rector mit eigener Verantwortlichkeit aus den Mitgliedern des Univer­
fitäts-Confeils einen Prorector. Sollten ihn aber außerordentliche 
Zufiille auffer Stand fetzen, diefe Wahl felbft vorzunehmen ; fo über­
nimmt der vorjährige Rector das Prorectorat. Im Fall letzterer es nicht 
übernehmen könnte oder wollte, erwählt das Confeil ein anderes feiner 
Mitglieder.

V I. Kapitel.
Von den Facuitäten.

§ . 65.
Die auf ausländifchen Univerfitäten übliche Eintheilung aller Dis- 

ciplinen in vier Facuitäten wird zwar beybehalten, jedoch wird die 
philofophifche Facultät, in Betracht der Mannichfaltigkeit und 
Verfchiedenheit der wiffenfchaftlichen Fächer, aus welchen fie befteht, 
in vier befondere Claffen abgetheilt: 1) die philofophifch- mathe- 
matifche; 2) die naturwiffenfchaftliche; 3) die philologifch- 
hiftorifche; 4) die technologifch - Ökonom ifche.

§ . 66.
Keine Facultät foll vor der andern den Vorrang, alle follen viel­

mehr einen gleichen Rang haben.
67.

Alle ordentliche Profefforen einer Facultät machen unter fich ein 
Facultäts-Collegium aus. Jeder von ihnen mufs die Doctorwürde 
erlangt haben.

§ . 6g.
In einem jeden Facultätscollegium hat ein Decan den Vorfitz, 

welchem, im Fall gleicher Stimmen, die Entfcheidung zufteht. Er wird 
zur Zeit der Rectorwahl von jeder Facultät auf ein Jahr erwählt. 
Weil aber der Decan nicht blos Chef feiner Facultät, fondern auch Mit­
glied des Univerfitäts-Directoriums, auch anderer Univerfitäts-Behörden 
ift, und als folcher das Zutrauen aller feiner Collegen im Univerfitäts- 
Confeil bedarf; fo präfentirt das Univerfitäts-Confeil am Tage der 
Rectorwahl jeder Facultät zwey Subjecte aus ihrer eignen Mitte nach 
vorgängigem Ballotement; aus welchen zwey Subjecten die Facultät ei­
nes zu wählen verbunden ift. Jedes Facultätsglied hat das Recht, 
diefes Amt von fich abzulehnen: nur mufs es Gründe anführen, die von 
der Facultät als gültig befunden werden. Eben fo darf der gewefene 
Decan, wenn die Mehrheit ihm wieder zufiele, diefes Amt, im Fall er 
es behalten will, auch noch länger verwalten.

69,
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§♦ бе;-
Die Deca he werden zu den Oberbeamten der Univerfität ge­

rechnet. Jeder vorfitzende Decan hat das Recht, fo oft er es nöthig 
findet, die Glieder feiner Facultät zufammen zu berufen. Er berechnet 
alle Einnahmen der Facultät, und führt das Facultätsfiegel.

70.
Die theologifche Facultät erwählt einen Decan, eben fo die 

juriftifche, und gleichmäfsig die medicinifche. Die philofophi- 
fche Facultät aber erwählt, wegen ihres ftärkern Perfonais, zwey De- 
cäne, nämlich die erfte und dritte Claffe zufammen einen, und eben fo 
die zweyte und vierte Claffe einen. Im erften halben Jahre hat der 
Decan der erften und dritten, im zweyten halben Jahre der Decan der 
zweyten und vierten Claffe in dem gefammten philofophifchen Facultäts- 
collegium den Vorfitz. In Sachen, die nur zwey der zufammen gerech­
neten Claffen, nämlich die erfte und dritte, und die zweyte und vierte 
angehn, hat der Decan derfelben nur die beyden Claffen, von denen er 
erwählt ift, zufammen zu rufen.

&
Die theologifche Facultät hat das Recht, den Theologie-Stu­

dierenden nach vorläufiger Prüfung ihrer fchriftlichen Concepte (welches 
durch den Profefibr der praktifchen Theologie gefchehen kann,) auf ihr 
Anfuchen, durch denfelben die Er la u b nifs im Predigen zu ertheilen.

§. 72.
Die Univerfität ertheilt zweyefley höhere akademifche 

Würden: als die des erften Ranges die Würde der Doctoren; als 
die des zweyten Ranges die Würde der Ma gift er, und zwar beyde 
durch alle vier Facuitäten. Außerdem ertheilt fie noch einen dritten 
Grad für diejenigen, die Fähigkeit zu Ämtern beweifen: die Würde der 
Candidaten; und zwar für die theologifche, juriftifche und philofophi- 
fche Facultät, aber nicht für die medicinifche, weil einem Arzt von 
mittelmäfsigen Kenntniflen, Menfchenleben nicht anvertraut werden kann.

§♦ 73*
Zur Doctorwürde gelangt man (den in §.78. angegebenen Fall 

ausgenommen) auf der hiefigen Univerfität nur nach Erlangung der Ma- 
gifterwürde. Die Magifterwürde erhält man nach vorgängiger 
ftrenger Prüfung von feiner Facultät, und nach darauf folgender öffent­
licher, unter dem Vorfitze des Promotors vorzunehmender, Vertheidi- 
gung einer vom Refpondenten abgefafsten Differtation. Die Doctor­
würde empfängt man nach einer neuen noch ftrengern Prüfung von fei­
ner Facultät, einer an drey auf einander folgenden Tagen gehaltenen 
öffentlichen Vorlefung über ein von der Facultät aufgegebenes Thema, 

und
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und endlich darauf folgenden ohne Vorfitz gehaltenen öffentlichen Ver- 
theidigung einer vom Refpondenten abgefafsten Differtation.

74-
Das Candi daten-Examen gefchieht auf die Art, dafs dem zu 

Prüfenden von der Facultät durch den Decan Themate zu Ausarbeitun­
gen praktifchen Inhalts gegeben werden. Darnach gefchieht das münd­
liche Examen, worauf dem zu Prüfenden zwey durchs Loos zu wählen­
de Fragen aus jeder Hauptwiffenfchaft der Facultät zur mündlichen Be­
antwortung vorgelegt werden. Hierauf folgt noch eine freye mündliche 
Prüfung.

§• 75-
Der feyerlichen Prüfung zur Ma gift er würde geht ein Ten ta­

rn en durch den Decan der Facultät voraus, wobey derfelbe einen oder 
mehrere derjenigen Profefforen der philofophifchen Facultät hinzu zu zie­
hen hat, welche die dahin gehörigen Hülfswiffenfchaften lehren. Der Decan 
referirt über den Ausgang an feine Facultät, welche Unfähige abweift.

- §. 76-
Das der Ertheilung der höhern academifchen Würden 

voran gehende Examen gefchieht auf folgende Art. Es werden in 
jedem betendem Fache einer jeden betendem Facultätswiffenfchaft aus 
einer beftimmten Anzahl niedergefchriebener, geheimzuhaltender Fragen, 
zwey Hauptfragen für den Magifter, vier Hauptfragen für den Doctor, 
durch das Loos gezogen, worüber der zu Prüfende ausführlich und 
gründlich examinirt wird. Hierauf folgt noch eine freye mündliche Prü­
fung über andere, von den Examinatoren zu beftimmende Gegenftände, 
und darauf eine fchriftliche Ausarbeitung über eine gleiche Anzahl auf 
ähnliche Art durch das Loos gezogener Fragen, die in Gegenwart eines 
deputirten Mitgliedes der Facultät in einem abgefonderten Zimmer vor­
genommen wird. Um jeder Parteilichkeit, von Seiten der einzelnen Fa­
cuitäten vorzubeugen, teilen, außer den Mitgliedern der Facultät zwey 
durch das Loos zu wählende Mitglieder des Univerfitäts-Confeils, als 
Deputirte der übrigen Facuitäten bey der Prüfung gegenwärtig feyn. Es 
bleibt dabey jeder Facultät unbenommen, mit dem vorgefchriebenen 
Examen noch befondere praktifche Übungen zu verbinden.
’ • , §♦ 77*

Jede Facultät ertheilt, nach den in §. 73. 74. 75 und 76. Vorge­
fchriebenen Prüfungen und nach darauf folgender öffentlicher Verteidi­
gung der Differtation, durch den von ihr eingefetzten Promotor, wel­
ches der vorfitzende Decan ift, akademifche Würden, und fertigt die 
Diplome aus. Auch führt er in der Regel bey den Magifter-Disputa- 
tionen das Präfidium. Doch fteht dem, der fich um die Magifterwürde 

bewirbt,
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bewirbt, frey, auch ein anderes Mitglied der Facultät fich zum Präfes 
zu erbitten.

§♦ 78.
Außerdem haben auch fämmtliche Facuitäten das Recht, Män­

nern von anerkanntem literärifchen Verdienfte, fowohi im Auslande, als 
im Ruffifchen Reiche, die fich durch Schriften rühmlich bekannt ge­
macht, oder im Dienfte des Staats ausgezeichnet haben, Ehrendiplome 
als Doctoren, mit Genehmigung des Univerfitäts-Confeils, zu ertheilen.

§ . 79*
Niemand kann zum aufferordentlichen Profeffor gewählt 

werden, der nicht vorher auf die gefetzmäfsige Art die Doctorwürde 
erlangt hat. Den blofsen Titel eines außerordentlichen Profelfors erhält 
Niemand auf hiefiger Univerfität ; vielmehr werden vom Univerfitäts- 
Confeil nur folche zu aufferordentlichen Profefforen gewählt, die mit 
Gehalt zu einem beftimmten Lehrfach angeftellt werden können.

§ . 80.
Die Magifter- und Doctor Disputationen gefchehen in der 

Regel in lateinifcher Sprache. Doch kann die Facultät auch aus 
wiffenfchaftlichen Gründen die bey derfelben nachzufuchende Erlaubnifs 
ertheilen, dafs die Disputation in deutfcher Sprache gefchehe.

§• 8b ,
Bey allen öffentlichen Disputationen kann ein Jeder, nach den 

ordentlichen, vom Promovendus zu erbittenden, Opponenten, un­
ter welchen jedoch wenigftens Ein Profeffor der Facultät feyn mufs, 
aufferordentlich opponiren. .

§ . 82.
Jeder Chirurg und Apotheker, fo wie jede Geburtshelfe­

rin kann fich bey der medicinifchen Facultät examiniren laffen, und fie 
erhalten dadurch das Recht einer freyen Ausübung ihrer Kunft Dieje­
nigen Chirurgen und Apotheker, welche das für die Candidaten §. 74, 
brftimmte Examen beftehen, erhalten den Rang der I2ten Claffe; die Ge­
burtshelferinnen diefer Art aber ein Diplom und insbefondere die Em­
pfehlung zur Bildung von Hebammen auf dem Lande, und begründete 
Anlprüche auf den Poften von Kreishebammen.

V II. Kapitel.

Von den erforderlichen Profeflbren und Lehrern.

§. 83.
Bey der theologifchen Facultät tollen vier ordentliche 

Profefforen angeftellt feyn:
1) der Dogmatik und theologifchen Moral,

5 2) der
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2) der Exegetik und orien talifchen Sprachen;
3) der Kirchengefchi chte und theologifchen Literatur;
4) der praktifchen Theologie, 

§♦ 84*
Bey der j uriftifchen Facultät vier ordentliehe Profefforen:

1) des pofitiven Staats- und Völkerrechts, der Politik, der 
Rechtsgefchichte und juriftifchen Literatur;

2) des bürgerlichen und peinlichen Rechts römifchen und 
deutfehen Urfprungs;

3) der liefländifchen Provinzial - Rechte und der prakti­
fchen Rech tsgelehrfamkeit;

4) der Eh ft- und Finnländifchen Provincial-Rechte;
5) ein aufferordentlicher Profeffor der Kurland! fchen Pro- 

vincialrechte. Diefem Profeffor wird zugleich das Gefchäfr 
eines Protofyndicus beym Univerfitäts Confeil und Directo- 
rium übertragen. л

Aufterdem in der Folge
6) ein Profeffor der theoretifchen und praktifchen Ruffi­

fchen Rech tsgelehrfamkeit.
85*

Bey der medicinifchen Facultät vier ordentliche Profef­
foren:

1) der Anatomie, Phyfiologie und gerichtlichen Arzney- 
Wiffenfchaft;

2) der Pathologie, Semiotik, Therapie und Klinik;
3) der Diätetik, materia medica, Gefchichte der Medi­

ci n, und der medicinifchen Literatur;
4) der Chirurgie und Hebammenkunft;

Aufterdem:
5) ein aufferordentlicher Profeffor der Thier-Arzneykunft;
6) der Profector, der zugleich aufferordentlicher Profeffor ift.

86.
Bey der philofophifchen Facultät eilf ordentliche und 

zwey aufferordentliche Profefforen.
A. Philofophifch - mathematifche Claffe.

1) Ein ordentlicher Profeffor der theoretifchen und practi- 
fchen Phi lofophie;

2) ein ordentlicher Profeffor der reinen und angewandten Ma­
thematik.

Aufterdem:
3) derObfervator, der zugleich aufferordentlicherProfeffbr ift.

B) Natur-



В. Naturwiffenfchaftliche Claffe.
1) Ein ordentlicher Profeffor der theoretifchen und angewand­

ten Ph у fik;
2) ein ordentlicher Profeffor der theoretifchen und angewand­

ten Chemie;
3) ein ordentlicher Profeffor der Naturgefchichte überhaupt, und 

der Botanik insbefondere
C) Philologifch- hiftorifche Claffe:

1) Ein ordentlicher Profeffor der Вeredfamkeit und altclaffifchen 
Philologie, derAefthetik, und der Gefchichte der Lite­
ratur und Kun(l;

2) ein ordentlicher Profeffor der Ruffifchen Sprache und Lite­
ratur, der auch die Ruffifche Correfpondenz, nach dem Auftrage 
des Univerfitäts.Directoriums, belorgt;

3) ein ordentlicher Profeffor der allgemeinen Gefchichte, Strati- 
ftik und Geographie;

4) ein ordentlicher Profeffor der Gefchichte, Statiftik und Geo­
graphie des Ruffifchen Reichs, und der Lief- Ehrt- Kur» 
und Finnländifchen Provinzen insbefondere.

D) Technologifch ökonomifche Claffe:
1) Ein ordentlicher Profeffor der Oekonomie, Technologie und 

C i v i 1 - В а u к u n ft;
2) ein ordentlicher Profeffor der Cameral- Finanz- und Hand- 

lungs - Wiffenfchaften.
Aufferdem:

3) ein aufferordentlicher Profeffor der Kriegs-Wiffenfchaften.
87-

Auffer diefen Profefforen find folgende Lehrer anzuftellen:
1. Sprachlehrer:

1) Ein Lector der Ruffifchen Sprache, der zugleich Transla- 
teur des Univerfitäts-Confeils ift,

2) ein Lector der Deutfchen Sprache,
3) ein Lector der Lettifchen Sprache,
4) ein Lector der Ehftnilchen und Finnländifchen Sprache,
5) ein Lector der Franzöfifchen Sprache,
6) ein Lector der Englifchen Sprache,
7) ein Lector der Italienifchen Sprache.

11. Lehrer der Kun ft e:
1) Ein Stallmeifter
2) ein Fecht-und Vol tigir-Meifter,
3) ein Zeichenmeifter und Kupferftecher,

4) ein



4) ein Lehrer der Mufik,
5) ein Lehrer der Tanzkunft,
6) ein Lehrer der Schwimmkunft.

V III. Kapitel.
Von den Vorlefungen der Profefforen und den 

Stunden der Lehrer.

88«
Jeder ordentliche und aufferordentliche Profeffor ift in jedem hal­

ben Jahre wenigftens zu zwey Vorlefungen verbunden, wovon eine ein 
Hauptcollegium feines Faches feyn foll. Dem Rector jedoch fteht frey, 
feiner vielfachen Gefchäfte halber, in jedem halben Jahre nur Ein Col­
legium zu lefen. Der Preis einer halbjährigen Vorlefung von 3 bis 4 
Stunden wöchentlich ift für jeden Studierenden Zehn Rubel. Und wenn 
ein Profeffor die vorerwähnte Stundenzahl feiner Vorlefungen zu vermeh­
ren willens wäre, fo kann er das Honorar erhöhen, jedoch nicht über 
15 Rubel. Die Studenten, welche ihre Armuth gehörig documentiren, 
bezahlen kein Honorarium.

89-
Wenn die Zahl der Zuhörer für eine Vorlefung weniger als 

fechs beträgt, fo ift der Profeffor nicht verbunden, diefe Vorlefung zu 
halten, fondern er kann feine Zeit zu einer andern mehr befuchten Vor­
lefung verwenden.

9°*
Um fämmtliche, auf das forgfältigfte gewählte, öffentliche Lehrer 

defto ftärker anzufpornen, den ihnen angewiefenen Wirkungskreis mög- 
lichft auszufüllen, und gerade denjenigen Wiffenfchaften, zu deren Leh­
rer fie öffentlich angeftellt find, ihr akademifches Leben zu widmen, foll 
kein Profeffor über Fächer aus einer andern Facultät, als zu welcher 
er als Profeffor gehört, zu lefen die Erlaubnifs haben. Aber in feiner 
Facultät hat er das Recht, über jedes Fach derfelben, nur mit der Ein- 
fchränkung, dafs er darüber feine Nominal-Profeffur nicht vernachläfsige, 
zu lefen. Daffelbe gilt von den Claffen der philofophifchen Facul­
tät, fo dafs die zu Einer Claffe gerechneten Profefforen, auffer ihrer 
Nominalprofeflur, auch über die Fächer def andern Mitglieder derfel­
ben Claffe zu lefen die Erlaubnifs haben. Jedoch foll kein Profeffor 
in einem Fache feines Collegen in der Facultät oder in der Claffe, zu 
welcher fpecielle Sammlungen und Apparate der Univerfität gehören, 
befugt feyn, diefe Sammlungen ohne befondere Erlaubnifs diefes feines 
Collegen, (welcher diefelbe unbedingt zu verfagen befugt ift,) zu feinen 
Vorlefungen zu brauchen.
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§♦ 91*
Das Univerfitäts-Confeil hat das Recht, graduirten Perfonen, 

die nicht Profefforen find, die Erlaubnifs zu ertheilen, akademifche 
Vorlefungen in einer beftimmten Facultät oder Claffe zu halten. 
Zur Erlangung diefer Erlaubnifs ift in der Regel, außer den Gradual- 
Differtationen, eine von dem um die Erlaubnifs Nachfuchenden öf­
fentlich zu haltende Differtatio pro venia legendi erforderlich.

§♦ 92.
Alle halbjährigen Vorlefungen muffen in der Regel kurz vor An­

fang der Ferien beendigt werden.
§♦ 93*

Die Univerfität hat zwey Mal im Jahre Ferien, den ganzen Mo­
nat Januar und den ganzen Monat Julius.

§* 94-
Jeder Studierende hat zu Anfang des halben Jahres beym Öko­

nomie-Secretair anzuzeigen, welche Collegia er hören will, fich dort 
defshalb zu unterzeichnen, und auf der Stelle das Honorar zu ent­
richten, von wo es der Profeffor mit der Unterzeichnung fpateftens in 
acht Tagen nach Anfang der Vorlefungen erhält.

• §* 95*
Für die aufferordentlichen Profefforen gilt in Abficht des Honorars 

daffelbe, was für die ordentlichen Profefforen beftimmt ift.
§♦ 96.

Von den befoldeten Sprachlehrern foll jeder unentgeldlich ein 
Converfatorium publicum, wenigftens zwey Stunden wöchentlich, und 
zwar zum Behuf künftiger Schul - und Hauslehrer des Ruffifchen Reichs 
und der Lief- Ehft- Kur- und Finnländifchen Provinzen halten; dagegen 
wird der Preis ihrer Stunden nach Verhältnifs ihrer Mühe honorirt.

§♦ 97*
Die Inftruction für die Lehrer .der Künfte, die in der Folge jedem 

Einzelnen vom Univerfitäts-Directorium zugefertigt werden foll, wird 
über den Preis ihrer Stunden das Nähere beftimmen.

IX. Kapitel.
Von den mit der Univerfität veibundenen Lehr- und wiflenfchaft- 
lichen Hülfs-Anftalten, Apparaten und Sammlungen für Wiflfen- 

fchaften und Künfte, und von den Rechten und Pflichten des 
dabey angeftellten Perfonais.

I. Lehr anftalten.

1) Medicinifche.
6 98*
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§♦ 98*
Zur Beförderung des Flors der medicinifchen Wiffenfchaften auf 

hiefiger Univerfität werden errichtet:
1) Ein anatomifches Theater,
2) ein medicinifch-klinifches Inftitut,
3) ein chirurgifch-klinifches Inftitut.
4) eine Entbindungs- Anftalt* 

§♦ 99»
Das anatomifche Theater hebt unter Direction und Ober­

aufficht des Profeffors der Anatomie, deffen Gehülfe der Profec- 
tor ift. Darin wird die Zergliederung der von den nächften Policey- 
Behörden zugefchickten Cadaver vorgenommen.

§♦ 100.
Das medicinifch-klinifche Inftitut ftehet unter Direction 

und Oberaufficht des Profeffors der Therapie und Klinik.
101.

Das chirurgifch- klinifche Inftitut fteht unter Direction 
und Oberaufficht des Profeffors der Chirurgie.

§. 102.
Die Entbindungs-Anftalt fteht unter Direction und Ober­

aufficht des Profeffors der Hebammenkunft.

2) Padagogifche.
103»

Es wird ein allgemeines Lehrer- oder Pädagogen - Infti­
tut errichtet, welches die Bildung der künftigen Schullehrer der zum 
Bezirk der Univerfität gerechneten Gouvernements zum Zweck hat. 
Studierende, welche fich durch Fleifs und Talente auszeichnen, werden 
als Mitglieder diefes Inftituts unter dem Namen von Seminariften 
aufgenommen.

§♦ 104.
Die Direction diefer Anftalt führen: 1) der Profeffor derBe- 

redfamkeit und altclaffifchen Philologie; 2) der Profeffor 
der Philofophie; 3) der Profeffor der allgemeinen Weltge- 
fchichte.

§♦ 105,
Diefe Directoren entfcheiden, nach vorgängiger Prüfung, über die 

Aufnahme derjenigen Subjecte, welche fich für das Pädagogen Inftitut 
melden; haben auch das Recht, in befondern Fällen, die Theilnahme 
der Seminariften am Inftitut über die beftimmte Zeit von zwey Jahren 
zu verlängern. Sie beftimmen den Studien-Plan der Seminariften und 
nehmen felbft an dem für das Inftitut beftimmten Unterricht als Docen- 
ten Theil. 106.
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§. юб.
Alle Profefforen der philofophifchen Facultät, deren Hauptfach 

zu den Gegenftänden des Schulunterrichts gehört, verpflichten fich, dem 
Unterricht der Seminariften wöchentlich eine Stunde unentgeldlich zu 
widmen. Dieter Unterricht findet übrigens nach Art der gewöhnlichen 
Vorlefungen in den Wohnungen der Profefforen ftatt, befteht aber vor­
züglich in Methodik der einzelnen Fächer und in practifchen Übungen.

§. 107.
Der gewöhnliche Curfus für die Mitglieder des allgemeinen Leh­

rer-Inftituts dauert zwey Jahre. Im erften Jahre geniefsen fämmtliche 
Mitglieder des Inftituts den gemeinfchaftlichen pädagogifchen Unterricht 
nach der §. 106. angegebenen Beftimmung. Im zweyten Jahre aber 
tritt ein Theil derfelben nach der Wahl des Profeffors der Bered- 
famkeit und altclaffifchen Philologie, unter deffen fpeciellere 
Aufficht. Die übrigen Mitglieder des allgemeinen Pädagogen - Inftituts 
fetzen ihr pädagogifches Studium vorzüglich durch praktifche Ausarbei­
tungen, und im letzten halben Jahre durch eignen Unterricht in den 
Dörptfchen Schulanftaltcn fort, und zwar unter Oberaufficht derjenigen 
Profefforen, in deren Fächern fie dociren.

§. 108»
Nach vollendetem zweyjährigen Curfus werden in der Regel 

die Mitglieder des Pädagogen - Inftituts dimittirt, und haben Anfprüche 
auf nahe Verforgung als Lehrer und Oberlehrer bey den Schulen der 
zum Bezirk der Univerfität gerechneten vier Gouvernements; wogegen 
fie fich reverfiren, wenigftens fechs Jahre ein Amt an einer öffentlichen 
Schule zu verwalten, wenn fie dazu requirirt werden.

109.
Die für das allgemeine Lehrer-Inftitut beftimmten Stipendien 

find folgende: Zwölf zu hundert Rubel; acht zu einhundert und fünf- ' 
zig Rubel; drey zu zweyhundert, und eins zu zweyhundert und fünfzig 
Rubel. Die gröfseren Stipendien werden den Seminariften erft im zwey­
ten Jahre ihrer Theilnahme am Inftitut, nach der Beftimmung der §,104. 
erwähnten Directoren deffelben, zu Theil.

§♦ но.
Bey künftiger gröfserer Anzahl und mehrerer Vorbereitung der 

Studierenden, haben der Profeffor der altclaffifchen Philologie 
und der Profeffor der praktifchen Theologie das Recht, in der 
Folge der Zeit, auffer dem §. 10.3. bis 109. beftimmten allgemeinen Leh- 
rer-Inftitut, erfterer ein befonderes phil ologifches Seminarium, 
letzterer, mit Hinzuziehung eines andern Mitgliedes feiner Facultät, ein 
befonderes theologifches Seminarium zu errichten, deffen äuffere

Ein-
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Einrichtung alsdann das Univerfitäts-Confeil, fo wie deffen innere der 
Director eines jeden beftimmt.

3) Gymnaftifche. 
§♦ in.

Auffer diefen wiffenfchaftlichen Lehranftalten ift i) eine Reit­
bahn, 2) einTanz- und Fechtfaal, und 3) eine Bade - und Schwimm­
anftalt vorhanden. Die erftere fteht unter Aufficht des Stallraei- 
fters, der für die erforderlichen Reitknechte und Pferde zu forgen hat; 
der zweyte unter dem Tanz- und Fechtmeifter; bey der dritten ift 
ein Lehrer der Schwimm к unft anzuftellen.

112.
Mit der Badeanftalt foll eine Rettungsanftalt für die im Waf- 

fer oder auf andere Art Verunglückten verbunden werden ; letztere un­
ter Oberaufficht des Profeffors der Therapie und Klinik.

11. Sammlungen, Apparate und Hülfsanftalten.

113*
Der Univerfitäts-Bibliothekar ift Director der Biblio­

thek, in allen ihren Gefchäften. Er mufs aus der Zahl der ordentli­
chen Profefforen erwählt feyn. Jede Facultät übergiebt ihm durch ihren 
vorfitzenden Decan in den Monaten Februar und Auguft ein Verzeichnifs 
derjenigen Bücher, welche fie halbjährlich für die Univerfuäts-Bibliothek 
angefchafft wünfcht. Er confultirt darüber den Vice-Bibliothekar, und 
beftimmt, welche der aufgezeichneten Bücher im Laufe des Jahres, 
theils nach Mafsgabe der Bibliothek-Caffe, theils in Hinficht auf die bis 
dahin fchwach oder ftark befetzten Fächer, angefchafft werden können, 
oder nicht.

Zwey Mal jährlich, und zwar in den Monaten Februar und Au­
guft, ftattet er dem Univerfitäts-Directorium Bericht ab, wie weit die 
gegebenen Aufträge der Facuitäten erfüllt worden find. Diefe Aufträge 
der Facuitäten dürfen jedoch nicht drey Viertheil der jährlich für die 
Bibliothek ausgefetzten Summe überfteigen, damit diefelbe in allen auf- 
ferordentlichen Fällen zum vortheilhaften Ankauf hinreichend im Stande 
fey. Außerdem hat er das Recht, vorfallende Gelegenheiten, die Biblio­
thek zu vermehren, zum Beften derfelben, nach feiner Üeberzeugung, zu 
benutzen, ohne erft bey dem Univerfitäts-Directorium anzufragen; jedoch 
müffen folche von ihm ohne vorgängige Anfrage verwandten Gelder in 
dem ganzen Jahre nicht über fechshundert Rubel betragen.

114*
’ Neben dem Bibliothekar Jft ein Vice Bibliothekar angeftellt. 

Diefer verwaltet alle Gefchäfte des Bibliothekars in feiner Abwesenheit.
Außer-
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Außerdem löft er den Bibliothekar im wöchentlichen Befuch der Biblio­
thek, in den Stunden, wo fie regelmäfsig offen fteht, ab. Der Vice-Bi­
bliothekar kann aus der Zahl der ordentlichen Profefforen gewählt feyn, 
Es kann jedoch, nach Befchaffenheit der Umftände, auch ein aufferor­
dentlicher Profeffor dazu beftimmt werden.

§♦ ii5*
Bey der Bibliothek ift ein Bibliothek - Secretair angeftellt, 

deffen Pflichten unter den §. 238- beftimmten allgemeinen Pflichten der 
Secretaire mit enthalten find. Der Bibliothek-Secretair ift überdem ver­
bunden, Vormittags drey Stunden und Nachmittags zwey Stunden täg­
lich, die beyden Tage mit eingerechnet, wo er bey der regelmäfsigen 
Öffnung der Bibliothek ftets gegenwärtig feyn mufs, auf der Bibliothek, 
nach Anordnung des Bibliothekars, zu arbeiten. Bey Anfertigung von 
Katalogen und ähnlichen Schreibgefchäften hat er den Beyftand eines der 
bey der Univerfität angeftellten Canzelliften, welchem es zur befon- 
dern Pflicht gemacht ift, für die Bibliothek zu fchreiben, zu requiriren.

§♦ 116.
Sämmtliche angeftellte Sprachlehrer find verpflichtet, in den 

Stunden, wo die Bibliothek regelmäfsig offen fteht, gegenwärtig zu feyn, 
und dem Bibliothekar, fo wie auch dem Bibliothek-Secretair, in den ih­
nen von diefen aufgetragenen Geschäften, zur Hand zu gehen.

Um den Gebrauch der öffentlichen Bibliothek deftomehr zu er­
leichtern, auch fähigen Jünglingen Gelegenheit zur Vermehrung ihrer li- 
terärifchen Kenntniffe zu verfchaffen, find auffer diefen Perfonen fechs, 
vom Bibliothekar auszuwählende, philologifche Seminariften (wovon zwey 
und zwey einander der Reihe nach abwechfeln) verbunden, in den Stun­
den, wo die Bibliothek regelmäfsig offen fteht, die von den Befuchern 
derfelben verlangten Bücher, aus den Repofitorien zu langen. Diefe 
Bibliothek-Acceffiften erhalten durch ihre Stelle auf ein gröfseres 
Stipendium Anfprüche.

118­
Ferner follen vorhanden feyn, ein Mufeum der Kunft, ein Natu- 

ralien-Cabinet, eine Sammlung phyfikalifcher Inftrumente, ein chemifches 
Laboratorium, eine Sammlung anatomifcher Präparate, ein pathologifches 
Cabinet, eine technologifche und eine kriegswiffenfchaftliche Modellfamm- 
lung, ein Obfervatorium und ein botanifcher Garten.

§♦ 119*
Das Mufeum der Kunft fteht unter Direction und Oberauf­

ficht des Profeffors der Kunftgefchichte undÄfthetik, Sein Ge- 
hülfe ift der Univerfitäts - Zeichenmeifter und Kupferftecher.

7 §♦ 120.
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§» 120»
Das Naturalien - Cabinet flehet unter Direction und Auf­

fi cht des Profeffors der Naturgefchichte.
§» 121»

Die Sammlung phy fikalifcher Inftrumente fteht unter Di­
rection und Aufficht des Profeffors der Phyfik, dem ein Ama- 
nuenfis die nöthige Hülfe zu leiften hat, welcher aus den Revenüen 
diefes Inftituts befoldet wird. Aufterdem ift ein Mechanicus ange­
ftellt, um die Apparate in Ordnung zu erhalten und kleine Reparaturen 
zu beforgen. Er fteht unter fpecieller Aufficht des Profeffors der Phyfik, 
kann aber von andern Profefforen, mit Genehmigung deflelben, requirirt 
werden. Ihm werden die vorzüglichften Mafchienen zu feinem Gefchäfte 
auf Koften der Univerfität angefchafft, welche bey ihm als eifernes In- 
ventarium unter unmittelbarer Aufficht des Profeffors der Phyfik ftehen.

§♦ 122»
Das chemifche Laboratorium fteht unter Direction und 

Aufficht des Profeffors der Chemie, dem ein Amanuenfis die 
nöthige Hülfe zu leiften hat, welcher aus den Revenüen diefes Inftituts 
befoldet wird.

§♦ 123»
Die Sammlung anatomifcher Präparate fteht unter der 

Aufficht des Profeffors der Anatomie, und befindet fich bey dem 
anatomifchen Theater. Das pathologifche Cabinet fteht unter der 
Aufficht des Profeffors der Pathologie.

§♦ 124.
Die technologifche Modell-Sammlung fteht unter Aufficht 

des Profeffors der Technologie; die kriegswiffenfchaftiiche 
unter Aufficht des außerordentlichen Profeffors der Kriegswiffen­
fchaften.

»25» _
Das Obfervatorium, mit den dazu gehörigen aftronomifchen 

Inftrumenten, fo wie eine Sammlung für die angewandte Mathe­
matik, ftehet unter Direction und Oberaufficht des Profeffors der 
Mathematik. Sein Gehülfe ift der Obfervator.

§♦ 126.
Der botanifche Garten fteht unter Direction und Oberauf­

ficht des Profeffors der Botanik. Dabey ift ein Gärtner, nebft 
zwey Arbeitern, anzuftellen.

1 §♦ 127.
Bey der Univerfität ift eine Buchhandlung, deren Befitzer ihr 

verpflichtet ift, um die ihm durch den Univerfitäts-Bibliothekar aufge­
tragenen
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tragenen Beftellungen für die Bibliothek, wie auch die Aufträge für 
diejenigen Mitglieder der Univerfität, welche ihn dazu beauftragen wol­
len, zu übernehmen.

§• 128*
Eben fo befindet fich bey der Univerfität eine Вuchdruckerey, 

deren Befitzer ihr verpflichtet ift, um alles, was die Univerfität zum 
Druck befördern will, nach einer zu verabredenden Taxe, zu drucken. 
Für den Druck folcher Schriften, die nicht von der Univerfität felbft, 
oder einem ihrer Mitglieder herrühren, mufs eine befondere Erlaubnifs 
beym Univerfitäts Confeil eingeholt werden.

III. Rechte und Pflichten des bey den Lehranftalten, Sammlun­
gen und Apparaten angeftellten Perfonais.

§. 129.
Die innere Einrichtung der §. 99. und 133. aufgeführten Lehr­

anftalten wird denen, welche die Direction einer jeden führen, aufge­
tragen. Eben fo die Anfchaffung und Vermehrung der § 113. bis 
126. angeführten Apparate und Sammlungen; in Abficht der Bibliothek 
jedoch mit den §. 113. bemerkten Modificationen. Alle diefe Chefs ha­
ben aber für ein genaues Verzeichnifs der ihnen anvertrauten Sammlun­
gen zu forgen, find auch für zweckmäfsige Verwendung der im Etat zu 
ihrer Dispofition beftimmten Gelder dem Univerfitäts-Directorium 
verantwortlich, und legen bey demfelben, auf die §. 265, beftimmte 
Art, Rechnung ab.

§♦ 13°-
Den Directoren der Kranken-Anftalten wird auch die An­

fchaffung der nöthigen Betten und Wäfche aufgetragen , ferner die Di­
rection der ganzen Ökonomie, Anfchaffung von Medicamenten, und an­
dern zur Heilung dienlichen Hülfsmitteln, Sorge für Wärme, Licht u. 
f w. Doch haben fie darüber dem Univerfitäts - Directoriuni 
jährlich genaue Rechnung abzulegen.

§♦ 13b
Die Aufteilung der Wundärzte, Ökonomen und anderer bey den 

Krankenanftalten nöthigen Perfonen, eben fo des botanifchen Gärtners, 
gefchieht von dem jedesmaligen Chef diefer Anftalten, der auch, im 
Fall er mit ihnen unzufrieden ift, fie durch andere zu erfetzen das Recht 
hat. Doch hat er in beyden Fällen dem Univerfitäts-Directorium dar­
über Bericht abzuftatten.

§♦ 132*
Bey denjenigen Anftalten und Sammlungen, wo außer dem Di­

rector und Oberauffeher ein Unterauffeher, oder mehrere Perfonen als 
Gehülfen angeftellt find, werden letztere verpflichtet, in allen Stücken 

fich
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fich nach der Anordnung des Directors genau zu richten, auch 
in der von demfelben beftimmten Zeit regelmäfsig oder aufferor- 
dentlich, an dem Orte der Anftalt gegenwärtig zu feyn,

§* T33‘
Jeder Vorfteher einer öffentlichen Anftalt (der zugleich Mitglied 

des Univerfitäts Confeils ift,) foll im Fall einer Krankheit, oder einer vorn 
Univerfitäts-Confeil veranlafsten oder genehmigten längern Abwefenheit, 
die Verwaltung feines Amtes, auf ein anderes, dazu taugliches, Mit­
glied des Univerfitäts-Confeils, das fich zur Übernehmung des Gefchäf- 
tes willig findet, auf feine eigne Verantwortung übertragen.

§♦ 134»
Die Unterauffeher find in gleichem Falle verbunden, auf ihre eige* 

ne Verantwortlichkeit, Subftituten dem Oberauffeher vorzufchlagen, 
welcher fie ausfchlägt oder genehmigt.

§• I35*
Sämmtiiche Directoren der öffentlichen Anftalten der Univerfität 

werden zu den Oberbeamten derfelben gerechnet»

X. Kapitel.

Von den wohlthätigen Anftalten.

L Von den Penfionen für die Profefloren, ihre Witt wen und Kinder.

§. 136.
Laut der Allerhöchften Fundations-Akte, erhält jeder Profeffbr, 

der fünf und zwanzig Jahre lang feinem Amte mit Eifer und Fleifs 
vorgeftanden hat, wenn er nicht länger bey der Univerfität zu bleiben 
wünfcht, aus den Einkünften derfelben feinen ganzen Gehalt als lebens­
längliche Penfion, und kann ihn geniefsen, wo er es für gut findet, 
auch im Auslande. Eben fo erhalten diejenigen Profeffbren und Lehrer, 
welche, nach dem Zeugniffe des Univerfitäts-Confeils, wegen irgend ei­
ner unheilbaren' Krankheit ihrem Dienfte nicht mehr vorzuftehen im 
Stande find, die Hälfte ihres Gehalts’; aber für ausgezeichnete Ver- 
dienfte und auf ein vorzügliches Zeugnifs der Univerfität, wird ihnen ihr 
ganzer Gehalt als Penfion zuerkannt. In diefem letzten Falle macht, 
auf Vorftellung des Kaiferlichen Curators, der Minifter des öffentlichen 
Unterrichts Seiner Kaiierlichen Majeftät eine Unterlegung zur 
Beftätigung.

137*
Stirbt ein Profeffbr oder Lehrer vor feinem fünften Dienftjahre 

mit Hinterlaffung einer Wittwe, fo erhält diefe ein für allemal einen 
jährlichen Gehalt des Verdorbenen fogleich ausgezahlt.

138.
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§♦ 138.
Hat der vor feinem fünften Dienftjahre Verdorbene nach dem 

Urtheil des Univerfitäts-Confeils ausgezeichnete Verdienfte um die Uni­
verfität gehabt, fo macht diefes dem Minifter des öffentlichen Unterrichts 
Verkeilung, um die hinterlaffene Wittwe auf eine angemefiene Art durch 
eine Penfion zu verforgen. Diefe Penfion darf indeffen den fünften 
Theil des Jahrgehalts nicht überfieigen.

139*
Hat der verdorbene Profeffor oder Lehrer 5 bis 15 Jahre bey der 

Univerfität gedient, fo erhält feine Wittwe erblich ein volles Jahresge­
halt ihres Mannes Ein für alle Mal fogieich ausgezahlt; dann eine le­
benslängliche Penfion von dem fünften Theil des Gehalts des Verdor­
benen, welche indefs aufhört, fobald die Wittwe wieder heirathet.

Hat der verdorbene Profeffbr oder Lehrer 15 Jahre lang bey der 
Univerfität gedient, fo erhält dellen Wittwe ein volles Jahresgehalt ihres 
Mannes Em für alle Mal ausgezahlt, und außerdem eine lebenslängliche 
Penfion von dem vierten Theil des Gehalts des Verdorbenen, welche 
indeffen aulhört, fobald die Wittwe wieder heirathet.

§♦ I4h
Hinterläfst der Verdorbene, außer der Wittwe, noch ein oder 

mehrere unmündige Kinder, fo erhalten diefes oder diefe in beyden 
Fällen dafi'elbe, was in den §. 137, bis 140. für die Wittwe fedgefetzt 
worden. Jedoch werden die Penfionen für die Kinder nur fo lange aus­
gezahlt, bis das letzte Kind 21 Jahre alt ift, oder wenn es ein Sohn 
ift, in Dienft tritt, oder heirathet, wenn es eine Tochter ift.

42.
Alle Penfionen, welche die Univerfität ertheilt, können im In- 

und Auslande genoßen werden.

2. Von den Stipendien für Studierende.

1 43»
Außer dem Stipendium von 15000 Rubel Silbermünze Capital, wel­

ches die Frau Reichsgräfin von l’Eftocq geftiftet hat, damit von defien 
Zinfen vier adeliche Studierende unter Direction des Kaiferlichen Lief- 
ländifchen Hofgerichts unterhalten werden, beftimmt die Univerfität zur 
Unterftützung armer Studierender, die fich durch Fähigkeiten, Fleifs und 
fittlich gutes Betragen auszeichnen, jährlich die Summe von Fünftau­
fend Rubel Banco-Affignationen.

§♦ 144*
Ein Haupttheil diefer Summe wird, nach der §. 109. und 110. 

beftimmten Vorfchrift, auf die Unterftützung der Seminariften oder Zög-
8 linge
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linge des allgemeinen Lehrer-Inftituts verwandt. Ander dielen Stipendien, 
werden für diejenigen Studierenden, welche nicht Mitglieder jenes Infti- 
tuts find, beftimmt: ein Stipendium von 250 Rubel, zwey von 200 Ru­
bel, vier von 150 Rubel, fünf zu 100 Rubel jährlich. In der Regel be­
kommt jeder Stipendiat eines der beftimmten Stipendien. Doch können 
in aufterordentlichen Fällen Stipendien verbunden , oder auch getheilet 
werden.

§* 45*
Die Ertheilung der zu dem allgemeinen Lehrer- oder Pädagogen- 

Inftitut gerechneten Stipendien gefchieht auf die oben §. 103—109. 
beftimmte Weife; die Ertheilung der Stipendien an folche aber, welche 
nicht Mitglieder des Pädadogen-Inftituts find, unmittelbar von dem Uni- 
ver fi täts-Dir ectorium. Jeder Decan hat die Relation über die zu 
feiner Facultät gerechneten Petitionnairs.

§♦ 46.
Im erften halben Jahre erhält in der Regel kein Student ein Sti­

pendium, damit er Zeit habe, fich diefer Unterftützung würdig zu zeigen.
§* 47*

An die Decane werden alle Gefuche in Stipendienfachen der Nicht- 
Seminariften zur Prüfung übergeben. Diefe haben eben fo, wie die Chefs 
des allgemeinen Lehrer-Inftituts, fich zunächft nach der fittlich guten 
Aufführung des Petitionnairs zu erkundigen; 2) darnach, ob er gar keine 
oder namentlich welche geringe Unterftützung er von Verwandten und 
Gönnern erhält, oder erwarten darf. Abfichtliche Verfchweigung folcher 
Unterftützung von Seiten des Anfuchenden, macht ihn für ein ganzes 
Jahr zum Genufs irgend eines Stipendiums unfähig. Auffer dem Zeug- 
nifs der Prediger und Schullehrer ift auch ein Zeugnifs vom Vormund­
fchaftsamte oder andern Behörden erforderlich.

§♦ 48*
Die Dauer eines Stipendiums hängt fowohl von der Wür­

digkeit, als der Zeit des wiffenfchaftlichen Curfus eines jeden Stipendia­
ten ab. Aus diefem Grunde mufs von folchen Stipendiaten , die nicht 
Mitglieder des allgemeinen Lehrerinftituts find, alle Jahr beym Univer- 
fitäts-Directorium um Verlängerung des Stipendiums nachgelücht werden.

§* 49*
Alle Stipendiaten find ein fortdaurender Gegenftand der befondern 

Aufmerkfamkeit und Aufficht der akademifchen Obrigkeit. Die Lifte der­
felben wird deshalb halbjährlich dem Univerfitätsgericht mitgetheilt, 
damit diefes, wenn ein Beneficiat vor demfelben als unwürdig erfcheint, 
ihn fogleich dem Univerfitäts-Directorium anzeige, worauf diefes, 
nach Befchaffenheit der Umftände, dem Beneficiaten das Stipendium fo- 
fort zu entziehen das Recht hat.
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5. Von den Pieisaufgaben für Studierende» 

§♦ 150*
Zur Aufmunterung der Talente werden von der Univerfität jähr­

lich Preisaulgaben beftimmt, wozu fie die Summe von fünfhundert 
Rubel jährlich feftfetzt. Nur wirkliche Studenten der hiefigen Univerfi­
tät werden als preisfähig angefehen.

§♦ 151* •
Der jährlich beftimmten Preisaufgaben über wiffenfchaftliche Ge- 

genftände find fünf. Eine wird von der theologifchen Facultät be­
ftimmt, eine von der j uriftifch en, eine von der medicinifchen Fa­
cultät, und zwey von den vier Claffen der philofophifchen Facultät, 
von welchen die erfte und dritte, und die zweyte und vierte fich defs- 
halb zu vereinigen haben. Die Facultäten theilen diefe Preisaufgaben 
durch ihre Decane dem Profeffor der Beredfamkeit mit, der fie am 
Geburtstage Seiner Kaiferlichen Majeftät, unfers Allergnädigften Mo­
narchen, in einer dazu veranftalteten feyerlichen Verfammlung am I2ten 
December bekannt macht. Die Abhandlungen müffen in der Regel in 
lateinifcher Sprache gefchrieben feyn. Nur aus wiffemchaftlichen 
Rückfichten kann die Facultät von diefer Regel dispenfiren, und Auffä- 
tze in deutfcher Sprache erlauben. Sie werden unter einem vom Ver- 
faffer gewählten Motto, verfiegelt, ohne Kennzeichen des Verfaffers, an 
den Decan der Facultät oder beyder Claffen, welche die Preisaufgabe 
beftimmt haben, eingefandt, und zwar fpäteftens im Monat Auguft. 
Jede Facultät, und bey der philofophifchen die vorher erwähnte Facul- 
tätshälfte, entfcheidet, nach Stimmenmehrheit, über die Preisertheilung, 
ohne den Namen des Verfaffers zu kennen. Am nächften Geburtstage 
Seiner Kaiferlichen Majeftät werden in der feyerlichen Verfammlung 
der Univerfität, in Gegenwart des Rectors und der Decane, die verfie- 
gelten Zettel geöffnet, und vom Profeffor der Beredfamkeit die 
Namen der Verfaffer, zugleich mit den motivirten Urtheilen der Facul­
tät, bekannt gemacht, darauf aber die für das nächfte Jahr von den 
Facultäten beftimmten Preisaufgaben verlefen.

§♦ 152.
Der Preis für die befte Abhandlung über den vorgefchriebenen 

Gegenftand ift eine goldene Medaille, 100 Rubel an Werth. Der Ver­
fallet des Auffatzes, welcher der Preisfchrift am nächften kommt, wird 
gleichfalls öffentlich genannt, und erhält die filberne Medaille. Die 
übrigen verfiegelten Zettel werden uneröffhet verbrannt Gedruckt wer­
den die Preisfchriften nur dann, wenn fie, aufler ihrer Brauchbarkeit 
zu dem vorgefetzten Zweck, nach dem Urtheil der Facultäten oder Claf­
fen, für das Publicnm hinreichendes Intereffe haben können.

§♦ 153*
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§♦ I53*
Jedem Profeffor wird zur Pflicht gemacht, wenn er Beweife er­

hielte, dafs ein Concurrent fich fo weit vergeßen habe, fremde Arbeit 
für die Seinige auszugeben, folches der Facultät anzuzeigen, die, wenn 
fie die Beweife überzeugend findet, den Namen eines folchen Schamlo- 
fen, welcher den verdienten Lohn edler Thätigkeit durch Betrug zu ent­
weihen Wagte, am fchwarzen Brette bekannt zu machen hat. 

I

XL Kapitel.
Von der Gerichtsbarkeit der Univerfität.

E r ft e A b t li e i 1 u n g.
Von der Gerichtsbarkeit überhaupt. 

§♦ 154*
Die Univerfität übt die ihr Allerhöchft verliehene Gerichtsbarkeit 

durch den Rector in der erften, durch das Univerfitäts-Gericht 
in der zweiten, und durch das Univ erfitäts-Confeil in der drit­
ten und letzten Inftanz aus.

§♦ I55»
Nach §. 6. wird zwar von den allendlichen Ausfprüchen des Uni­

verfitäts-Raths die Appellation an Einen dirigirenden Reichs-Senat 
nachgegeben, jedoch nur in den weiter unten zu beftimmenden appella- 
beln Fällen.

§♦ 156.
Alle gerichtliche Verhandlungen bey der Univerfität, in Folge der 

ihr Allerhöchft verliehenen privilegirten Jurisdiction über alle ihre Mit­
glieder und Untergebene, fo wie deren Familien, find von allen Gebüh­
ren frey, nur mit Ausnahme der beftimmten Citations-Gebühren für die 
Minifteriale. • /

Zweyte Abtheilung.
Vom Rectorats-Gericht.

§♦ 157*
Der Rector, als Richter erfter Inftanz, läfst über alle feine Ver­

handlungen und Entfcheidungen, unter feiner Unterlchrift, durch den da- 
bey von ihm zu brauchenden Secretair des Univerfitäts-Confeils und 
Gerichts, ein förmliches Protocoll, fo wie über alle feine Ausfertigun­
gen ein befonderes Miffivbuch führen.

158-
In allen Rechtsfällen hat ebenfalls, auf Verlangen des Rectors, 

der
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Syndicus denselben Beyhülfe zu leiden, ohne jedoch mehr, als eine 
blos confultative Stimme im Rectorats-Gerichte zu haben.

159*
Bey dem Rector müflen alle, vor die academifche Gerichtsbarkeit 

gehörende, Klag- und Unterfuchungs-Sachen, und zwar blofs mündlich 
und fummarifch, zuerft anhängig gemacht und verhandelt werden, es 
fey denn wider Profelforen, Lehrer, oder Beamte, als deren erfte Inftanz 
das Univerfitäts-Gericht ift. 4

§♦ 160.
Der Rector hat nur in folgenden Fällen, und zwar inappella­

bel, definitive zu entfcheiden, auch feinen Spruch fofort in Erfüllung zu 
fetzen, nämlich:

1) In Klag Sachen, deren Geld-Werth nicht über 15 Rubel beträgt, und
2) in geringem Difciplin- und Injurien - Sachen, wo nur auf einen 

Verweis oder Karzer-Strafe auf nicht länger als dreymal 24 Stun­
den, den Gefetzen nach, zu erkennen ift.

§ . 161.
In allen andern und wichtigem Fällen fteht dem Rectorats-Ge­

richte keine Entlcheidung zu, fondern nur der gerichtliche Vergleichs- 
Verfuch, in fo fern derfelbe nämlich den Gefetzen nach zuläfsig ift.

§ . 162.
Schlägt diefer Vergleichs-Verfuch fehl, fo übergiebt der Rector 

eine folche, fich nicht zu feiner alleinigen Entfcheidung eignende Sache, 
unter abfchriftlicher Beyfügung des Protocolls, dem Univerfitäts Gericht 
bey nächfter Sitzung deflelben.

§ . 163.
Bey fchweren Vergehungen und wider folche, die der Flucht ver- 

dachtig find, hat der Rector fofort zur perfönlichen Haft zu fchreiten. 
Er mufs aber alsdann fpäteftens den Tag darauf das Univerfitäts-Gericht, 
zur Abgabe des Arreftanten an dalfelbe, zufammen berufen.

§ . 164.
Von allen durch den Rector fowohl, als von dem Univerfitäts- 

Gericht und Confeil, den Studierenden zuerkannten Strafen hält der, 
das Protokoll führende, Secretair ein genaues namentliches und gehörig 
datirtes General-Verzeichnifs in tabellarifcher Form, woraus denn 
in Disciplin-Sachen ein beglaubter Auszug in Abficht des Angefchuldig- 
ten dem vom Rector bey diefer Gelegenheit auszufertigenden Schreiben 
an das Univerfitäts-Gericht beyzufügen ift.

165.
Der Rector hat ferner alle dictirte Karzerftrafen überhaupt durch 

die Pedelle vollziehen zu lallen, .Auch competirt ihm die Oberaufficht 
9 über
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über das Karzer und die Beftimmung: wer, auch wie lange Jemand 
einen im Karzer Verhafteten befuchen dürfe.

§. 166.
Nur in äufferft dringenden und wichtigenJFällen bedient der Rector 

fich feines Rechts, da wo die Pedelle und ihre Gehülfen allein zur Auf­
rechthaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, fo wie zur 
Bezähmung offenbarer Widerfetzlichkeit, nicht im Stande find, die nö- 
thige militärifche Hülfe zu requiriren; wovon er aber alsdann das 
Univerfitäts-Gericht, zur Ergreifung der etwa weiter erforderlichen Mafs- 
regeln, fofort zu benachrichtigen hat.

Dritte Abt Heilung.
Vom Univerfitäts-Gericht.

• 167.
In dem Univerfitäts-Gericht, wo der Rector den Vorfitz führt, 

und dellen Beyfitzer der Decan der juriftifchen Facultät und 
der Syndicus, fo wie abwechfelnd zwey andere zu wählende Deca­
ne find, führt der Secretair des Univerfitäts-Confeils, und zwar unter 
fpecieller Anleitung des Syndicus, nicht nur das General-Protocoll, 
Ib wie die Regiftratur, Miffiv- und Urtheils-Bücher; fondern be- 
forgt Und expedirt auch alle Ausfertigungen, führt das Verzeich- 
nifs der laufenden Sachen, fo wie die Special-Proto colle zur 
Ergänzung der Acten, und forgt endlich auch für die nötbige Ordnung 
im Archiv.

§♦ 168.
In Anfertigung der Relationen aus gefchlolfenen Acten, wovon 

der Rector befreyt ift, wechfeln die Affefforen und der Syndicus der 
Reihe nach unter einander ab.

169.
Die Mehrheit der Stimmen entfcheidet; find fie aber gleich ge- 

theilt, fo giebt die des Vorfitzers den Ausfchlag.
§♦ 17°-

Nur bey völlig gleichlautenden fchriftlichen Stimmen kann eine 
Sache etwa blofs durch das Circuliren der Acten, und ohne eine münd­
liche Confcrenz in vollftändiger Gerichts-Sitzung, abgemacht werden.

Vor das Univerfitäts-Gericht gehören zuförderft, zufolge §. 52. 
theils alle, wider Profeflbren, Lehrer oder Beamte in erfter Inftanz da- 
felbft anhängig zu machende Klagen und Unterfuchungen; theils die fonft 
dahin vom Rector zu verweilenden Sachen, mit Ausnahme der in §.160. 
erwähnten Fälle.

\ 172.



35

§♦ i?2»
Jedoch hat auch in diefen letztem ausgenommenen Fällen, fo 

wie überhaupt, das Univerfitäts-Gericht das Recht, auf die außerordent­
liche Inftanz der Parteyen, bey Nichtigkeits-Refchwerden, fo wie in allen 
amtspflichtigen Sachen, wenn fehr dringende, und fofort mit gehörigem 
Beweife belegte Umftände eintreten, welche von beforglichen Folgen 
fürs Ganze feyn könnten, die Verhandlungen des Rectors von Amtswe­
gen zur Revifion einzufordern; auch die von demfelben, als Richter er- 
fter Inftanz, verhängten Executionen, den Umftänden nach, bis auf wei­
tere Verfügung zu hemmen. Doch foll, zur Aufrechthaltung der Aucto- 
rität des Rectors, jede widerrechtlich befundene Parten-Befchwerde der 
Art, nach Bewandnifs der Umftände, auf das nachdrücklichfte geahn­
det werden.

§* 173-
Wenn einer der im vorigen §. erwähnten Fälle eintritt, fo hat 

derjenige Decan, zu dellen Wiflenfchaft zuerft eine folche Sache gelangt, 
und bey dem eine Befchwerde der Art angebracht wird, das Recht und 
die Pflicht, die übrigen Glieder des Univerfitäts-Gerichts lofort durch ein 
Umlaufs-Schreiben zu einer außerordentlichen Sitzung einzuladen; in 
welcher alsdann der Rector fowohl des Vorfitzes, als feiner Stimme in 
folchen Fällen, fich zu enthalten hat. Das Univerfitäts-Gericht aber hat, 
wenn die Stimmen getheilt find, die Sache dem Univerfitäts Confeil zu 
unterlegen, wohin auch der Rector die Sache zur Abftimmung zu brin­
gen befugt ift, wenn er etwa mit dem Verfahren des Univerfitäts-Ge­
richts in folchen Sachen unzufrieden feyn füllte.

§* 174*
Beym Univerfitäts-Gericht foll durchaus in allen die Studierenden 

betreffenden Sachen, blos ein mündlicher und fummarifcher Prozefs 
ftatt finden.

§* i75*
Kein Student darf dafelbft von einem Advocaten oder einem an­

dern Bevollmächtigten vertreten werden , fondern mufs fich durchaus 
felbft in Perfon verantworten.

§♦
Jeder Part ift bey diefem Gerichte der Regel nach fogleich auf 

der Stelle zu verfahren und zu antworten verpfiichtet, indem keinem, 
ohne erwiefene Legalien, Frift verftattet wird.

§* 177*
Solche Friften werden auch jedes Mal nur bis zur nächften Ge­

richts-Sitzung nachgegeben, wofern nicht etwa von andern Orten her 
Beweife und Nachrichten einzuziehen feyn follten.

§♦ 178-
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§• 178.
In nachftehenden fünf Fällen, wo auch fofort zur wirklichen Exe- 

cution zu fchreiten ift, findet keine Appellation wider die Endur- 
theile des Univerfitäts-Gerichts ftatt:

1) In allen Klagfachen, deren Geldwerth nicht über 50 Rubel beträgt,
2) in Disciplin-Sachen der Studierenden, wo nur auf einen gerichtli­

chen Verweis, auf Abbitte vor Gericht, oder vierzehntägige Kar­
zer-Strafe erkannt ift,

3) wenn in Dienftfachen wider Officianten nur auf eine Zurechtwei- 
fung oder einen Verweis gefprochen wird,

4) wenn Jemand nur zu einer Geldftrafe von höchftens 25 Rubel 
verurtheilt ift, und endlich

5) bey blofsen Policey-Beftrafungen der Domeftiquen der zur Aca­
demie gehörigen Perfonen.

§♦ 179*
In allen andern und wichtigen Fällen ift wider das Endurtheil 

des Univerfitäts-Gerichts, welches nach gefchehener Eröffnung den Par­
ten, auf ihr Verlangen, abfchriftlich mitzutheilen ift, die Appellation an 
das Univerfitäts-Confeil verftattet, bis zu defien oberrichterlichem Erkennt- 
nifs alsdann auch die Erfüllung eines folchen Urtheils ausgefetzt bleibt.

§ . 180.
Wer mit dem Urtheil des Univerfitäts-Gerichts in folchen appel- 

labeln Fällen unzufrieden ift, hat es dafelbft längftens binnen acht Ta­
gen a dato der Eröffnung des Urtheils, bey Verluft feines Appellations­
Rechts, anzuzeigen, und dabey zugleich auch, bey derfelben Strafe, die 
Hauptpunkte feiner Befchwerde einzeln anzuführen. Binnen zwey Wo­
chen von dem dato diefer Anzeige feiner Unzufriedenheit mit dem Ur- 
theile des Gerichts foll der Appellant feine Appellation bey dem Confeil 
rechtfertigen,

§. 18b
Binnen derfelben achttägigen Präclufiv-Frift find auch alle Nich- 

tigkeits-Befchwerden überhaupt anzumelden.

§♦ 182,
Alle Disciplin- und Policey-Vergehungen der Studierenden, die 

ein öffentliches Ärgernifs verurfachen, werden als öffentliche Vergehun­
gen vom Richter officiell gerügt, auch wenn der Punkt der Privat-Ge- 
nugthuung durch Vergleich berichtigt feyn füllte.

§. 183*
Vor Ablauf des Rechtfertigungs-'Termins des §. 180. mufs das 

Gericht die ganze Sache dem Univerfitäts-Confeil übergeben.
i84>
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§* iS-Ь
Gegen folche Urtheile, welche wider diejenigen gefallt werden, 

die, auf dreymalige gehörig ausgerichtete Vorladungen, ungehorfam aus­
bleiben, auch darnach auf die vierte Vorladung, deren gehörige Beftel- 
lung gleichfalls erwiefen feyn mufs, keine rechtsgültige Entfchuldigungs- 
Griinde ihres dreymaligen Ausbleibens darzuthun im Stande find, findet 
gar keine gewöhnliche Appellation, zur Hemmung der Erfüllung eines 
folchen Urtheils, ftatt

185*
In Sachen, worin auf Abfetzung oder Suspenfion des Rectors, 

eines Decans, Profefibrs, Lehrers oder Beamten und Offlcianten, fo wie 
auf die Relegation eines Studenten, erkannt wird, hat das Univerfitäts- 
Gericht für fich allein kein Urtheil zu fällen, fondern blos fein Gutach­
ten, nebft allen dazu gehörigen Actenftücken, dem Univerfitäts-Confeil 
zu unterlegen*

186*
Das im vorigen §. feftgefetzte Verfahren findet befonders in allen 

Criminal - Sachen ftatt, da das Univerfitäts-Confeil folche nur mit 
einem Gutachten an die Behörde, wohin der Verbrecher gehört, zu be­
gleiten hat*

§♦ i87*
Alle, die beweglichen Güter der verdorbenen Glieder der 

Univerfität und ihrer Untergebenen (die Studenten ausgenommen) betref­
fenden Sachen, gehören unter die Gerichtsbarkeit des Univerfitäts-Ge­
richts. Aber die, Grundgüter betreffenden, Sachen gehören vor die 
Landesbehörden, die Häufer ausgenommen, welche fie auf eigene Ko- 
ften auf dem der Univerfität gehörigen Grunde erbauet haben, als wel­
che letztere Sachen durch das Univerfitäts Gericht geprüft und entfchie- 
den werden follem

i88*
Da jeder Nachlafs eines jeden Mitgliedes der Univerfität, welches 

ftirbt, ohne Erben oder eine Disposition über fein Vermögen zu hinter- 
laffen, dem Univerfitäts-Fond einzuverleiben ift: fo läfst das Univerfitäts- 
Gericht diefe Effekten inventiren und verfiegeln; und um fich zu 
versichern, dafs keine Erben des Verstorbenen vorhanden find, fo foll 
das Proclama in den Zeitungen drey Mal gefchehen, um davon zu be­
nachrichtigen. Und wenn kein gefetzlicher Erbe fich während Jahresfrift 
ftellt, fo verkauft alsdann das Univerfitäts-Gericht den Nachlafs unter 
Hammerfchlag. Im Fall aber diefe Effekten durch diefe lange Frift be- 
fchädigt werden könnten, fo ift das Gericht befugt, fie vor der vorge- 
fchriebenen Frift zu verkaufen* 1

§. 189.
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§. 189*
Alle Erbtheilungen, die das Vermögen (die Grundgüter aus­

genommen) eines Mitgliedes und Untergebenen der Univerfität, fo wie 
deffen dafelbft gegenwärtiger Familie und Domeftiquen betreffen, gehö­
ren gleichfalls in der erften Inftanz vor das Univerfitäts-Gericht.

I9°- А
Jeder abgehende Student ift verbunden, fechs Wochen vor feiner 

Abreife, einen peremtorifchen Aufruf aller derjenigen, die an ihn, als 
Mitglied der Univerfität, aus irgend einem Grunde Etwas zu fordern ha­
ben, beym Univerfitäts-Gericht zu bewirken, damit diefe Gläubiger fich 
innerhalb Monats Frift beym Univerfitäts-Gericht ftellen können. Wi­
drigenfalls darf er nicht ohne Beftellung hinreichender, unbedingter 
Bürgfchaft die Univerfität verlaffen.

§. 19b
Entfernt fich ein Studierender von der Univerfität heimlich, und 

ohne eine von beyden im vorigen feftgefetzten Leiftungen, fo hat das 
Univerfitäts Gericht die defshalb erforderliche Bekanntmachung zu erlaf- 
fen, damit fich deffen etwanige Gläubiger an das fonftige Forum des 
Entwichenen wenden mögen.

§♦ 192,
Vor das Univerfitäts Gericht gehören auch alle Curatel- und 

Vormundfeh afts Sachen der von Mitgliedern und Untergebenen der 
Akademie, bey ihrem Abfterben, nachgelaffenen Wittwen und unmün­
digen Waifen, fo lange in Rückficht derfelben keine Jurisdictions-Ver­
änderung eintritt.

§* 193*
Wer bevollmächtigt ift, für die Univerfität Contracte zu fchlief- 

fen, und einige Verpflichtungen einzugehen, ift dieferhalb, im Fall irgend 
einer Klage, als Beklagter beym Univerfitäts Gericht in Anlprache zu 
nehmen, und verbunden, dafelbft Rede zu ftehn,

§* i94>
Alle Arrendatoren der Univerfitäts-Güter haben, wegen 

ihrer Pachtcontrakte, nicht nur als Kläger, fondern auch als Beklagte, 
beym Univerfitäts Gericht zu liquidiren und deffen Jurisdiction in folchen 
Fällen anzuerkennen.

§♦ 195*4-'
Zur Unterfuchung und Abmachung der Policey - Sachen wi­

der Domeftiquen der zur Academie gehörigen Perfonen werden aus 
dem Univerfitäts-Gericht der Rector, einer der Decane, und der Syndi­
cus delegirt.

Vierte
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Vierte Abtheilung.
Vom Univerfitäts-Confeil als Appellatio ns-Inftanz in 

J u ft i z - S а c li e n.

§♦ 196»
Zum Univerfitäts-Confeil, als oberfter luftiz-Behörde bey der Uni­

verfität, gehören, mit Ausfchlufs des Rectors und der zum Univerfitäts- 
Gericht gehörigen Decane, alle übrige ordentliche Profefibrem

• 197-
Der Präfident diefer akademifchen Appellations-In­

ftanz wird alle Jahre nach beendigter Rector-Wahl und gefchehenem 
Decanat-Wechfel, aus den übrigen ordentlichen Profefibren durch Ballo- 
tiren vom Univerfitäts-Confeil erwählt; beruft, fo oft die eingehenden 
Appellations-Sachen oder auch fonft das Refultat fchriftlicher Abftimmun­
gen es ihm zur Pflicht machen, die Behörde zufammen, dirigirt dafelbft 
den Vortrag, und giebt, wenn die Stimmen gleich getheilt find, mit der 
feinigen den Ausfchlag.

§. 19З*
Unter Anleitung des Protofyndicus, der in gerichtlichen Ap­

pellations-Sachen eine mit entfcheidende'Stimme hat, beforgt auch hier 
der Secretair alles dasjenige, was ihm in Anfehung des Univerfitäts- 
Gerichts vorhin im §» 167. zur fpeciellen Pflicht gemacht worden ift.

199*
In Anfertigung der Relationen aus gefchloffenen Acten 

wechfeln der Präfident und die Afiefforen der Reihe nach.
§♦ 200.

Die Relation nebft den Acten mufs zwar, wenn die Sache wich­
tig und w'eitläuftig ift, bey fämmtlichen Mitgliedern zur fchriftlichen Ab- 
ftimmung umhergehen; jedoch kann nur hey völliger Übereinftimmung 
der fchriftlich abgegebenen Stimmen,, darnach die Sache, ohne weitere 
mündliche Conferenz in einer vollftändigen Gerichtsfitzung, abgemacht 
werden.

201.
Wenn zwey Drittheile der Mitglieder verfammelt find, ift das 

Gericht für vollftändig zu achtem Dennoch müffen alsdann zu einem 
Endurtheil auch die fchriftlichen Abftimmungen folcher Glieder eingezo­
gen werden, welche zwar in der Stadt gegenwärtig, jedoch wegen er- 
wiefener gefetzlicher Hindernifie abwefend find.

§. 202.
Bey diefer Behörde find alle auf dem Wege der gefetzlichen Ap­

pellation von dem Univerfitäts-Gericht dahin gelangende Sachen zu ver­
handeln und zu entfcheiden. „ 203«
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§♦ 203,
Vor diefe Inftanz gehören gleichfalls alle Nichtigkeits-Befchwer- 

den wider die Entfcheidungen des Univerfitäts Gerichts, ohne Ausnahme 
der im §. 178. für inappellabel erklärten Fälle.

204.
Es ift aber jede widerrechtlich befundene außerordentliche Par- 

ten-Befchwerde der Art, zur Aufrechthaltung der gerichtlichen Auctorität, 
nach Befinden der Umftände auf das ftrengfte zu ahnden.

205.
Eben fo hat diefe Ober-Behörde das Recht, in allen amtspflich­

tigen Sachen, beym Eintritt fehr dringender, wichtiger und fofort be« 
gründeter Umftände, welche von beforglichen Folgen für das Ganze 
feyn könnten, die Verhandlungen des Univerfitäts-Gerichts zur Revifion 
einzufodern.

§♦ 206.
Auch kann das Univerfitäts Confeil in den §. 203 und 205. be­

ftimmten, Fällen die bereits vom Univerfitäts-Gericht verhängten Execu- 
tionen bis auf weitere Verfügung hemmen.

207.
In allen Unterfuchungs-Sachen, worin nach §. 185. und 186. das 

Univerfitäts Gericht blofs fein Gutachten dem Univerfitäts-Confeil, als 
der obern Juftiz-Behörde, zu unterlegen hat, mufs das Confeil den An- 
gefchuldigten über alles dasjenige, was demfelben, nach dem unterrich­
terlichen Gutachten, und zufolge den Acten, zur Laft fällt, auf das ge- 
nauefte nochmals vernehmen , ihn auch mit feinen etwa zu führenden 
ferneren Beweifen hören, fo wie felbft die unterrichterlicbe Unterfuchung, 
wo es nöthig feyn teilte, befonders auch wegen aller etwa eintretenden 
Milderungs Gründe, von Amts wegen ergänzen.

208.
Nachdem nun ein fölcher Angefchuldigter erklärt, dafs er nichts 

Weiter zu feiner Vertheidigung anzubringen habe, auch das Gericht die 
Unterfuchung gefchlolfen hat, ift das Confeil befugt, in den §. 185 be­
ftimmten Fällen, das Urtheil zu fprechen, auch zu publiciren, fo dafs 
jedoch, nach §. 38. in dem einzigen Fall, wenn im Confeil gleichfalls 
auf die Remotion, Suspenfion, (oder Relegation) erkannt wird, zwey 
Drittbeile der Stimmen dazu erfordert werden.

209.
In Criminal-Saöhen dagegen hat das Univerfitäts-Confeil, nach 

§, 186, gleich dem Univerfitäts Gericht, nur ein Gutachten zu fällen und 
diefes, nebft den Akten, derjenigen Behörde mitzutheilen, wohin der 
Überführte Verbrecher gehört.
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§♦ 210*
Die Vorschriften §. 174 bis 176 inclufive wegen mündlicher fum* 

marifcher. und möglichft zu befchleunigender Behandlung der Sachen, 
(auch wegen der Zwilchen Entlcheidungen) finden ebenfalls bey diefer 
Appellations-Behörde ihre Anwendung.

§♦ 211.
In folgenden Fällen Spricht das Univerfitäts-Confeil inappella­

bel, und erfüllt auch fofort fein Urtheil:
1) In allen Klag-Sachen, deren Geldwerth nicht über 500 Rubel beträgt;
2) in allen die Studierenden betreffenden Sachen überhaupt;
3) in allen Dienft-Sachen wider den Rector, die Decane, Profelforen, 

Lehrer, Beamte und Oflicianten;
4) wenn Jemand zu einer Geldftrafe von höchftens 100 Rubel ver- 

urtheilt wird.
§♦ 212. „

Alle Urtheile des Confeils müßen fchon vor der Publication ge­
hörig mundirt feyn, und fofort nach der Publication den Parten einge­
händigt werden.

§♦ 213.
Mit Ausnahme der im §. 211. erwähnten Fälle, iß in allen übri­

gen, wider die Urtheile des Univerfitäts-Confeils die Appellation an 
den dirigirenden Reichs Senat verftattet.

. § 214.
Appellant hat bey einer folchen Appellation an den dirigirenden 

Senat feine Unzufriedenheit binnen der gefetzlichen Appellations - Frift 
von acht Tagen, bey Verluft feines Appellations - Rechts, anzuzeigen, 
und mufs in demfelben achttägigen Termin , bey gleicher Strafe des 
Verlufts feines Appellations-Rechts, Caution für Schäden und Koften 
teilten, wenn folches nicht etwa fchon zu Anfang der Sache von ihm 
gefchehen ift.

§♦ 215.
Der Termin zur Rechtfertigung feiner Appellation wird zeitig, vor 

Ablauf desfelben, unter Beyfügung der Original-Acten und des Stim­
men-Protocolls, dem dirigirenden Reichs-Senat vom Univerfitäts Conleil 
berichtet.

XII. Kapitel.
Von dem Cenfur-Departement der Univerfität.

§ . 216.
Die Univerfität hat ihre eigene C en für für alle von ihr, oder 

einem ihrer Mitglieder herausgegebenen Schriften, wie auch für die von 
11 ihr
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ihr zu ihrem Gebrauch aus dem Auslande verfchriebenen Bücher, deren 
Einfuhr fowohl zu Waffer als zu Lande ungehindert erlaubt ift. Auf- 
ferdem ift ihr auch Allerhöchften Orts die Cenfur aller Bücher, die in 
den zu ihrem Bezirke gehörigen Gouvernements gedruckt werden, über­
tragen.

§♦ 217.
Die Univerfität übt ihre Cenfur durch ein eigenes Cenfur-Col- 

legium aus, welches unter dem Vorfitz des Rectors, aus den fünf 
Decanen befteht.- Bey diefem Collegio ift ein Secretair angeftellt. 
Jeder Decan ift Cenfor für alle zu feiner Facultät gehörigen Werke. 
Alle ordentliche und aulferordentliche Profefforen und Lehrer find Cen- 
fur-Lectoren, ertheilen ihren fchriftlichen Bericht unter Namensunter- 
fchrift, und kommen für die Richtigkeit diefer Berichte auf.

218»
Der Zweck diefes Cenfur-Collegium s ift, aus dem Wir­

kungskreise der Univerfität, fo viel als möglich, alles zu entfernen, was 
der Moralität, fowohl im Allgemeinen, als in Beziehung auf die Religion 
und auf den Staat, zuwider ift. Es ift für die Erreichung diefes Zwecks 
verantwortlich.

§♦ 219.
Von der Univerfitäts - Cenfur ift, feiner wefentlichen Be- 

fchaffenheit nach, ausgenommen alles, was das Univerfitäts-Con­
feil und die übrigen Behörden der Univerfität drucken laffen ; dem- 
nächft auch alles, was unter dem Namen eines ordentlichen Pro- 
feffors, da er als Mitglied der Cenfur anzufehen ift, gedruckt werden 
foll; für deffen Inhalt übrigens der genannte Verfaffer verantwortlich ift.

§♦ 220.
Alle zum Druck beftimmte Manufcripte von Büchern, welche 

nicht unter die §. 219. ausgenommenen gehören, find von den Buchdru­
ckern der zum Bezirk der Univerfität gehörigen Gouvernements an das 
Cenfur-Collegium einzufenden. Jeder Buchdrucker wird auf feine eigne 
alleinige Verantwortlichkeit aufs ftrengfte verpflichtet, kein Solches Ma- 
nufcript anders, als wenn es die Approbation der Cenfur erhalten, und 
gerade in der Art, wie es diefelbe erhalten hat, zu drucken. Zu 
deffen Vergewifferung hat er Sogleich nach vollendetem Abdruck das 
Manufcript an die Cenfurbehörde zurückzufchicken, damit diefe es mit 
dem Abdruck vergleichen könne.

§♦ 221.
Diejenigen Manufcripte, deren Druck nach dem motivirten Ermef- 

fen des officiellen Lectors zu unterfagen ift, fo wie alle diejenigen, bey 
welchen er Bedenklichkeiten hat, über die er allein zu entfcheiden fich 

nicht 
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nicht getrauet, fo wie auch diejenigen gedruckten Bücher, auf die er ein 
Verbot legen zu muffen glaubt, Jollen dem gefammten Cenfur Collegium 
vorgelegt werden, welches nach Stimmenmehrheit darüber entfcheidet.

§. 222»
Alle, der Univerfität, oder einem einzelnen Gliede derfelben ge­

hörigen gedruckten wiffenfchaftlichen Werke (die ftaatswiffenfchaftli- 
chen ausgenommen) bedürfen keiner Cenfur.

223.
Die Univerfitäts-Bibliothek ift befugt, alle gedruckten und 

ungedruckten Werke, welche nach dem Urtheil der Facultäten und des 
Bibliothekars anzufchaffen find, zu befitzen. Weil aber der Gebrauch 
diefer Bibliothek nicht nur den ordentlichen Profefforen, fondern auch 
den übrigen Mitgliedern der Univerfität, und aulferdem dem Publicum 
des Orts erlaubt ift: fo wird der uneingefchränkte Gebrauch der Biblio­
thek blos den ordentlichen und aufferordentlichen Profefforen geftattet; 
für alle anderen aber mufs die Cenfur -Commiftion diejenigen Bücher, 
welche fie für gefährlich hält, im Catalog und auf dem Titelblatt Rem­
peln, und den Auffehern der Bibliothek es einfchärfen, diefe geftempel- 
ten Bücher, bey ihrer Verantwortlichkeit, Niemanden, als den ordentli­
chen und aufferordentlichen Profefforen, zukommen zu laffen.

224.
Alle von der Univerfität für fich und ihre Mitglieder durch den 

Univerfitäts-Buchhändler verfchriebenen Bücher find nicht an ihn, fon­
dern an die Univerfität directe zu addreffiren, auch die Ballen nur von 
ihr zu eröffnen. Daher fallen zu mehrerer Sicherheit die Grenz-Ta­
rn о fchn en folche ankommende Ballen nicht nur mit einer Plombe ver- 
fehen, fondern auch mit einem Communicat an die Univerfität beglei­
ten, welche alsdann über den richtigen Empfang die Tamofchna fchrift- 
lich durch die Cenfurbehörde zu benachrichtigen hat.

§. 225.
Unter die, der Aufmerkfamkeit der Cenfur vorzüglich zu empfeh­

lenden Werke gehören befonders diejenigen, die das Ruffifche Reich 
im Ganzen oder zum Theil betreffen.

§. 226»
Alle zum Privat-Gebrauch für die akademifchen Bürger verfchrie­

benen Bücher flehen unter der Univerfitäts-Cenfur diejenigen ausgenom­
men, welche von ordentlichen und aufferordentlichen Profefforen ver- 
fchrieben werden. Alle Bücher, welche der Univerfitäts-Buchhändler 
für andere Privat-Perfonen verlchreibt, bleiben der anderweitigen Civil- 
Cenfur unterworfen, damit die Univerfität nicht mit ihrer Prüfung be- 
laftigt werde.

XIIL



XIII. Kapitel.

Von den Kanzeleyen der Univerfität

§♦ 227.
Zu den Kanzeleyen der Univerfität gehören: der Protofyndicns, 

der Syndicus, die Secretaire, der Translateur und die Kanzelilten.

1, Von den Syndicis.
§ . 228.

Es foll bey der Univerfität ein Protofyndicus und ein Syn­
dicus feyn.' Der Protofyndicus fitzt im Univerfitäts-Confeil und im 
Univerfitäts-Directorium, der Syndicus in allen übrigen Univerfitäts-Be- 
hörden.

§ . 229.
Der Protofyndicus hat im Univerfitäts-Confeil und im Uni- 

verfitäts-Directorium nur eine confultative Stimme, im erftern bey Wah­
len gar keine, in Appellations-Sachen aber eine mitentfcheidende. Der 
Syndicus ift beftändiger Beyfitzer des Univerfitäts-Gerichts; in allen 
übrigen Behörden aber, wo er zugegen ift, hat er nur eine confultative 
Stimme.

§♦ 230.
Der Protofyndicus hat im Univerfitäts-Confeil und in dem 

Univerfitäts-Directorium, unter Oberaufficht und Revifion des Rectors, 
alle Ausfertigungen zu beforgen. Er haftet für ihre actenmäfsige, prom­
te, correcte Abfaflung, und beforgt felbft die wichtigem Ausfertigungen. 
Eben diefe Pflichten liegen dem Syndicus in den, feiner Aufficht an­
vertrauten, Kanzeleyen ob.

/§. 231.
Beyde haben auf das ftrengfte über die Ordnung in den Archi­

ven zu wachen, das Tifchregifter über alle eingekommene Sachen 
und Vorträge in beftändiger Ordnung zu erhalten, und dahin zu forgen, 
dafs ein Verzeichnifs aller Sachen, worin etwa eine Verfügung, oder 
eine bereits verfügte Ausfertigung rückftändig ift, vor dem Präfidenten 
auf dem Tifche liegt. .

§• 232.
In allen Fällen, wo die Univerfität in Anfehung ihrer Gerechtfa- 

mö, Cafla-Angelegenheiten, Güter und anderer Befitzungen, oder ge- 
fchloflener Contracte, entweder felbft, oder in der Perfon ihrer Stellver­
treter, Cafla-Disponenten und Gefchäftsträger, auch einzelne Collegia 
derfelben, bey den verfchiedenen Gerichts-Inftanzen als Kläger oder Be­
klagte vertreten werden müflen, hat folches der Prо to fy n d icu s oder 
der Syndicus, nach jedesmaliger Anordnung des Univerfitäts-Directo-

' riums
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riüms, zu übernehmen, und die Anfertigung der erforderlichen Schriften 
und Eingaben zu beforgen. Beyde Änd. jedoch dabey für jeden eigen­
mächtigen und inftructionswidrigen Schritt verantwortlich.

§♦ 233*
Sowohl der Protofyndicus als der Syndicus müffen in Rück­

ficht aller vorgedachten Amtspflichten derfelben beftändig am Ort der 
Univerfität gegenwärtig feyn, und können nur mit Genehmigung des 
Rectors auf eine beftimmte kurze Zeit fich entfernen, in welchem Fall 
einer des andern Stelle zu vertreten hat. Daffelbe gilt von jedem ge- 
fetzlichen Hinderungs- oder Collifionsfall.

234.
Der Protofyndicus fowohl, als der Syndicus haben im Fall 

der gefetzlichen Abwefenheit des Secretairs deffen Stelle zu vertreten.

2, Von den Secretairen.
235.

Unter der Aufficht des Protofyndicus und Syndicus verrichten die 
Secretaire der ihnen anvertrauten Kanzeleyen die in diefen vorfallenden 
Gefc hafte«

§ . 236.
Es giebt drey Univerfitäts - Secretaire: der eine ift bey 

dem Univerfitäts-Confeil, dem Uni verfitäts-D irectorium und 
bey den Univerfitäts - Gerichten angeftellt; der andere bey der 
Univerfitäts - Ökonomie und Rentkammer; der dritte bey der 
Cenfur und bey der Bibliothek.

237*
Sie haben die Führung der Protokolle, die Expedition der ih­

nen aufgetragenen Correfpondenz und anderer Ausfertigungen, 
auch die Beforgung des Archivs.

§♦ 238.
Die Secretaire übernehmen die fpeciellen Aufträge von dem Chef 

der Behörde nicht weniger in den demfelben refervirten akademifchen 
Angelegenheiten, als in den Sachen des Collegiums felbft, bey welchem 
fie angeftellt wurden, und find für die gehörige Ausführung diefer Auf­
träge überhaupt verantwortlich; befonders aber dafür, dafs nichts als 
Befchlnfs der Behörde von ihnen expedirt und contrafignirt werde, was 
nicht Befchlufs der ganzen Behörde ift. Die fpeciellern Pflichten der 
einzelnen Secretaire weifen die Kapitel von ihren Behörden nach.

§♦ 239«
Jeder diefer Secretaire vertheilt die Arbeiten unter die ihm unter­

gebenen Kanzeliften, die auch von ihm unmittelbar Befehl erhalten, 
fo wie jeder Beamte überhaupt von dem ihm unmittelbar Vorgefetzten.

12 3. Von
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3. Von den Kanzeliflen. 
§♦ 240.

Die Univerfität hat eine den Gefchäften angemeffene An« 
zahl Kanzeliflen, von denen jedem feine eigne Pflichten angewiefen 
Werden. Sie flehen unter der unmittelbaren Aufficht der Secretaire, 
können aber von den Chefs der verfchiedenen Departements befonders 
requirirt werden, wohin auch die Decane der Facultäten in Abficht der 
Facultäts-Arbeiten gehören. •

4. Von den Executions-Bedienten der Univerfität. 
§♦ 241.

Es follen zwey Pedelle angeftellt feyn, als Minifteriale des Uni- 
verfitäts-Confeils und der übrigen Univerfitäts-Behörden. Sie beforgen 
die amtspflichtigen Aufträge derfelben, und befonders des Rectors, fo 
wie der Decane in Facultäts-Angelegenheiten, und der Bibliothek Auf- 
feher. Sie flehen unter dem unmittelbaren Befehl des Rectors in allen 
die Öffentliche Ruhe von Seiten der Studierenden angehenden Sachen. 
Ihre Ausfage über Vergehungen der Studierenden foll, bey Ermangelung 
anderer Beweismittel, volle Beweiskraft haben, da fie gefchworne Uni- 
verfitäts-Beamte find. Übrigens haben fie fich nach einer befondern In* 
flruction zu richten, wie auch die niedrigem Diener der Univerfität.

242.
Die Hausfchliefser der akademifchen Gebäude, welche vom 

Confeil angeftellt und vom Gerichte beeidigt werden, gleichfalls die Auf­
wärter und Calefactoren der Univerfitäts-Inftitute, find zugleich als 
Unterexecutoren der Univerfitäts-Policey zu gebrauchen.

XIV. Kapitel. . .
Von den ökonomifchen Verhältniffen der Univerfität. 

§♦ 243.
Die Univerfität befitzt durch Kaiferliche Gnade, als ewiges Ge- 

fchenk, den Platz der alten Dörptfchen Veftung, der Dom genannt, 
und den Platz der gewefenen Schwedifchen Kirche, mit den bey- 
derfeitigen Appertinentien, und aufferdem von den Kronsgütern Zwey- 
hundert vierzig Liefländifche Haken Schwedifcher Revifion- 
Die Univerfität führt gemeinfchaftlich mit den ritterfchaftlichen Curato- 
ren (§. 18.) die Verwaltung der ihr gefchenkten Güter. Weil fie aber 
noch nicht in dem wirklichen Befitz diefer Güter ift, fo erhält fie von 
dem 23lten April 1802 an, aus dem Reichsfchatze, eine jährliche Sum­
me von hundert und zwanzig taufend Rubel Banco-Aftignationen 
dergeftalt, dafs, fo wie die Univerfität in den Befitz diefer vacant wer­

denden
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denden Güter tritt, der Reichsfchatz von der erwähnten Summe für je­
den Haken 500 Rubel Banco-Alhgnationen abzuziehen hat. Außerdem 
erhält die Univerfität jährlich 6000 Rubel zur Beftreitung der Koften der 
Direction der ihr untergebenen Schulen»

§♦ 244,
Zur Verwaltung diefer Güter und Revenüen tollen organifirt feyn: 

1) Eine Ökonomie-Kammer;
2) Eine Rent-Kammer;
3) Eine Calla-Deputation.

1. Von der Ökonomie-Kammer.

245.
Es wird jährlich um die Zeit der Rector-Wahl eine Comitd un­

ter dem Namen der Ökonomie-Kammer ernannt, welche aus dem Rector, 
den ritterfchaftlichen Curatoren, und aus eben fo vielen Beyfi- 
tzern, als Curatoren, befteht. Bey gleichen Stimmen giebt der Rector 
den Ausfchlag. Sind zwey Curatoren, fo werden nur diejenigen zwey 
Decane hinzugezogen, die nicht im Univerfitäts-Gerichte fitzen. Sind 
drey Curatoren, fo wird der Profeffor der Ökonomie; find vier Cu­
ratoren, fo wird noch der Profeffor der Kameralwiffenfchaften 
hinzugezogen. Die Sitzungen diefer Ökonomie-Kammer können jedoch 
nicht eher Statt finden, als bis die Univerfität in den Befitz der erften 
Haken getreten ift.

/ §. 246.
Zu den Gefchäften diefer Ökonomie-Kammer gehört 1) die Ver­

pachtung der Güter an den Meiftbietenden; 2) die Prüfung der 
von den Arrendatoren zu leiftenden Caution, und der Entwurf des 
Arrende-Contracts; 3) die Aufficht über die contractmäfsige 
Verwaltung der Güter durch die Pächter, damit durch diefelben 
weder die Bauern gedrückt, noch die Güter felbft auf irgend eine Wei­
fe deteriorirt werden; 4) Sorge für die forftmäfsige Behandlung 
der zu diefen Gütern gehörigen Wälder, und für Aufteilung und Beeidi­
gung des nöthigen Forft-Perfonais ; 5) Beytreibung der halbjährigen 
Arrende-Pränumeration und deren Ablieferung an die akademilche 
Renterey, nebft allen übrigen zu diefer Claffe von Pflichten gehörigen 
Gefchäften.

2. Von der Rent-Kammer.

§> 247.
Die Univerfität beftimmt, unter Oberaufficht des Minifters des 

öffentlichen Unterrichts, die Verwendung aller ihrer Einkünfte.
§» 248»



48

§♦ 248«
Sie legt diefem durch den Kaiferlichen Curator jährlich von 

Allem eine, dem Publicum durch den Druck bekannt zu machende, 
Rechnung ab.

§♦ 249.
Alle nicht etatmäfsigen Ausgaben, welche das Univerfitäts Con­

feil für nützlich erachtet, werden dem Kaiferlichen Curator zur 
Prüfung und Beftätigung des Mini ft er s des öffentlichen Unter­
richts unterlegt.

250.
Die Beftimmung der Ausgaben aus der etatmäfsigen Refer- 

vecaffe, die über 500 Rubel betragen, gefchieht durch das Univer­
fitäts-Confeil; alle geringere Ausgaben diefer Art beftimmt die Uni­
verfitäts-Dir ection.

§. 251.
Die Rent-Kammer ift eingerichtet zur Verwaltung fämmtlicher 

haaren Einkünfte. Sie befteht, unter Vorfitz des Rectors, aus den 
beyden §. 245. beftimmten Dec an en, welche zugleich AlTeflbren der 
Ökonomie-Kammer find.

§♦ 252.
Alle etatmäfsig zu bezahlenden Rechnungen prüft die Rent- 

Kammer, und führt über diefes Gefchäft ein Protokoll. Die Affignation 
zur Zahlung auf folche von der Rent-Kammer geprüfte Rechnungen ge­
fchieht durch Unterfchrift des Rectors.

§. 253.
Dringende Auszahlungen kann der Rector ohne Zufammenberu- 

fung der Rent-Kammer, in welcher darüber zu quittiren ift, unter Ein­
tragung in fein befonderes Schnurbuch, bewilligen; jedoch hat er dar­
über bey der nächften Sitzung der Rent Kammer, unter Vorzeigung des 
Schnurbuchs, zu referiren, bis zu dieler nächften Sitzung aber nur über 
höchftens 500 Rubel in allem zu disponiren.

§. 254.
Alle Revenüen und Einnahmen der Univerfität fliefsen unmittel­

bar bey der Rent Kammer ein, und werden von diefer zum Empfang 
an die Cafla-Deputation verwiefen.

§♦ 255.
Diefe Rent Kammer fitzt der Regel nach wenigftens alle Monat 

zum Schlufs deflelben. In aufferordentlichen Fällen aber verlammelt fie 
fich auf Zufammenberufung des Rectors. Zur Beforgung aller laufen­
den Gefchäfte ift der Secretair verbunden, wenigftens drey Mal die Wo­
che in der Kanzeley der Rent-Kammer zu arbeiten.

§. 256,
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§♦ 256.
Die Jahres-Rechnungen werden, wie bey den Krons-Caflen, 

am 24lten December gefchlolfen, von diefem Datum an bis zum ilten Ja­
nuar von der Rent-Kammer revidirt, in beglaubigter Abfchrift unterfchrie- 
ben, und dem Unive fität<-Confeil vorgelegt, welches fie gleichfalls zu 
unterfuchen und dem Kaiferlichen Curator zu unterlegen hat.

257.
Die Rent-Kammer ift verpflichtet, zum Schlufs jedes Monats 

nicht nur die Bücher abfchliefsen zu lallen, fondern auch das vorhande­
ne baare Cafla-Saldo zu revidiren, worüber an das Univerfitäts-Directo- 
rium Bericht abgeftattet wird.

§♦ 258-
Eine der Hauptpflichten der Rent-Kammer ift, fo oft dem Univer­

fitäts-Confeil oder dem Univerfitäts-Directorium eine nicht etatmäfsige 
Ausgabe vorgefchlagen wird, ihr Gutachten in Rückficht auf den Zuftand 
der Calfe zu ertheilen, damit das Univerfitäts-Confeil, oder das Univer- 
fitäts-Directorium über die Möglichkeit der Ausführung entfcheiden könne. 

§♦ 259.
Für alle Arbeiten, welche aus der Referve-Caffe beftritten wer­

den, hat die Rent-Kammer die Contracte mit den Unternehmern bis auf 
den Betrag von taufend Rubel, ohne Unterlegung an das Univerfitäts- 
Directorium, abzufchliefsen.

§ . 260.
Die Rent-Kammer verwahrt alle zum Beften der Univerfität aus- 

geftellten Obligationen über die von ihr, befonders zum Beften des 
Penfionsfonds, auf Renten gegebenen Kapitale* Sie werden in einer be- 
fonderen Abtheilung der Calfe aufbewahrt.

261.
Sobald eine Summe von wenigftens •zweyhundert Rubel folcher 

Gelder vorhanden ift, fo ift die Rent-Kammer verbunden, fie durch die 
Zeitung auszubieten, die angebotene Sicherheit vorläufig zu prüfen, und 
darüber die weitere Verfügung des Univerlitäts-Directoriums einzuziehen.

§ . 262. -
Gleichfalls hat die Rent-Kammer dafür zu forgen, dafs alljährlich 

zur rechten Zeit die Renten für die gegebenen Kapitalien eincaflirt wer­
den, widrigenfalls aber die Anzeige darüber, zur Ausklagung, an den 
Syndicus der Univerfität abzugeben.

§ . 263.
Der Syndicus ift überdem verbunden, fobald er erfährt, dafs die 

Vermögens-Umftände eines der Schuldner der Univerfität bedenklich feyn 
füllten, darüber der Rent-Kammer zu unterlegen*

13 §. 264*
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§ . 264.
Alle Details fowohl der laufenden jährlichen Ausgaben für die 

Anftalten und Sammlungen, als auch derjenigen Summen, welche für 
die erfte Gründung diefer Anftalten und Sammlungen durch das Univer­
fitäts-Confeil bewilligt worden, competiren den, Kapitel IX. angezeigten, 
Chefs diefer Anftalten und Sammlungen. Zum erftgenannten Behuf ha­
ben fie über eine jährliche, im Etat beftimmte, von dem Ökonomie- 
Secretair zu berechnende, und alle Monat in das Hauptfchnur Buch der 
Rent-Kammer einzutragende, Summe zu disponiren, und alljährlich durch 
denfelben Rechnung abzulegen.

§♦ 265.
Alle Vorfteher öffentlicher Anftalten der Univerfität verfahren auf 

folgende Art in der Führung des ökonomifchen Theils ihrer Direction. 
Sie laflen das Nöthige herbeyfchalfen oder verfertigen, quittiren nach 
den abgemachten Preifen über den Empfang, und diele in Abficht des 
Empfangs der Sachen quittirte Rechnungen werden dem Ökonomie - Se- 
cretair, zur Auszahlung an den Verkäufer oder Unternehmer, zugeftellt. 
Am Ende des Jahres fammelt der Ökonomie-Secretair diefe Quittungen 
und verfertigt daraus die General-Rechnung der Anftalt oder Sammlung 
für diefes Jahr, welche von dem Chef des Inftituts geprüft und dann an 
das Cafla-Collegium abgegeben wird. Sollten in dem Verlauf des Jah­
res die Anweifungen des Chefs der Anftalt oder Sammlung die jährlich 
beftimmte Summe überfteigen, welche im Etat für die von ihm verwal­
tete Anftalt oder Sammlung feftgefetzt ift, fo ift der Ökonomie Secretair 
verbunden, ihn davon zu benachrichtigen.

3. Von der Cafla-Deputation.
§ . 266.

Die Ca ffa-Deputa tion befteht aus dem Rector, einem derje­
nigen Profefforen, die nicht in der Rent-Kammer fitzen, und nach der 
Anciennetät monatlich abwechfeln, und aus dem Ökonomie Secretair. 
Ein jeder derfelben führt einen Schlüflel zur Cafle, und darf denfelben 
fchlechterdings an niemand anders abgeben, fo lange er als Cafla-Depu- 
tirter functionirt. In Fällen legaler Hindernifle hat er zwar für feine ei­
gene Verantwortung feinen Schlüflel einem andern Profeffor anzuver­
trauen, jedoch mufs diefs keiner der übrigen Cafla-Deputirten feyn.

§ . 267,
Die Cafla-Deputation hat unter ihrem Schlüflel die baare Cafle der 

Univerfität, und alle ihr zum Beften ausgeftellten Original-Obligationen.
§ . 268.

Die Cafla-Deputation foll ohne fchriftliche Aflignation der Rent- 
Kammer weder eine Einnahme empfangen, noch Gelder auszahlen.

' • §♦ 269.
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§♦ 269.
Neben der Cafle wird in einem eigenen fieberen Behältnifs die 

der Kaiferlichen Univerfität Allergnädigft verliehene Fundations-Acte 
im Original aufbewahrt, worauf das Univerfitäts-Confeil ein befonderes 
Augenmerk zu richten hat.

270.
Zur fichern Aufbewahrung der Caffe wird vor dem Vorzimmer des 

Orts, in welchem fie aufbewahrt wird, eine militarifche Schildwa­
che hingeftellt.

. 271.
Es foll weder Geld in die Cafle gelegt, noch aus derfelben genom­

men werden, ohne dafs die Summe in das Schnurbuch eingetragen werde.

4. Von der Kanzeley der Ökonomie- und Rent-Kammer. 
§♦ 272«

Die Ökonomie und Rent-Kammer bat eine gemeinfchaftliche Kan­
zeley. Zu diefer Kanzeley gehört der Syndicus als Kanzeley - Di­
rector, der Ökonomie-Secretair als Protocoll- und Buchführer, 
fo wie ein Kanzelift. ,

§• 273.
Dem Ökonomie-Secretair liegt noch ob als fpecielle Amtspflicht, 

aufler dem Buchführen und Protokollführen, alle Ausfertigungen der 
gedachten Behörden, fo wie alle von denfelben abzuftattende Berich­
te und Verfchläge verfügtermafsen auszufertigen, alle Belege zu 
den gebuchten Einnahme- und Ausgabe - Poften in gehöriger Ordnung 
aufzubewahren, überhaupt aber für die Ordnung der ihm an vertrau­
ten Archive zu forgen.

§♦ 274.
Dem Secretair als Buchführer wird zur Pflicht gemacht, über 

jede Auszahlung den Empfänger im Hauptfehnurbuch quittiren zu laflen, 
und wenigftens alle Monate die Rechnung zu faldiren und abzufchliefsen.

§* 275*
Er hält zwey verfchiedene General - Inventaria, wovon das 

eine das gefammte Jmmobiliar-, das andere das gefammte Mobiliar-Ver­
mögen dergeftalt enthält, dafs die Apparate blos in Beziehung auf die 
fpeciellen Inventarien der Vorfteher derfelben aufgeführt werden.

. • 276.
Die nach §.265. von dem Ökonomie-Secretair zu führenden Be­

rechnungen der etatmäfsigen Ausgaben der einzelnen Infti- 
tute find von demfelben auf die Art zu bewerkftelligen: Er hat für je­
des diefer Inftitute ein eigenes Schnurbuch zu führen, keine Ausgabe 
anders als auf ausdrückliche Affignation des Chefs diefer Inftitute zu 

leiften,
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leiden, darüber im Schnurbuch vom Empfänger quittiren zu laßen, und 
diefe monatlich abzufchliefsenden Schnurbücher in der Monatsfitzung der 
Reut-Kammer vorzuzeigen, damit von ihm felbft im Hauptfehnurbuch die 
monatliche Ausgabe von den etatmäfsigen Mitteln jedes Inftituts abge- 
fchrieben, und von dem Chef deflelben quittirt werden kann.

277.
Auf gleiche Art hat der Ökonomie - Secretair die zur erften Ein­

richtung eines jeden Inftituts durch das Univerfitäts-Confeil zu beftim- 
menden Fonds zu berechnen.

278.
Er hat die ökonomifche Aufficht über die öffentlichen Ge­

bäude der Univerfität und über die Reparaturen derfelben. Er be- 
forgt den nöthigen jährlichen Holzankauf und den Ankauf alles def- 
fen, was fonft zu den ökonomifchen Bedürfnißen der Univerfität gehört, 
worüber er dem Rector vorher die nöthige Anzeige macht.

§ . 279.
Zu den genannten Gefchäften bedient er (ich des Beyftandes der 

Pedelle und der Aufwärter, welche nach feiner ihnen zu ertheilenden 
Inftruction zu rapportiren haben.

XV. Kapitel.

V о m Univerfitäts - Etat..

I. Vom Gehalt des Univerfitäts-Perfonais.

§. 280.
Der Gehalt der ordentlichen Profeflbren ift für die erften zehn 

Jahre, vom 23lten April 1802 an gerechnet, auf Zweytaufend Rubel 
Banco-Affignationen feftgefetzt. Die Univerfität hat das Recht, von zehn 
zu zehn Jahren den Gehalt ihrer Mitglieder. Beamten und Officianten 
nach dem jedesmaligen Werthe des Geldes zu beftimmen.

281.
Die Beftimmung der Gehalte der außerordentlichen Profeßbren, 

der Lehrer und Beamten hängt bey jeder Befetzung folcher Stellen vom 
jedesmaligen Befchluße des Univerfitäts-Confeils ab.

282.
Alle folche Veränderungen in den etatmäfsigen Gehalten werden 

hohem Orts jedes Mal zur Beftätigung unterlegt.

283.
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§. 283.
Gehalt der Profeflbren und Lehrer.

Gehalt von vier ordentlichen Profeflbren der theologifchen
Facultät, eines jeden zu 2000 Rubel - - 8000 Rubel

— von vier ordentlichen Profeflbren der juriftifchen Fa­
cultät, eines jeden zu 2000 Rubel - - 8000

—— von vier ordentlichen Profeflbren der medicinifchen 
Facultät, eines jeden zu 2000 Rubel - - 8000 —

von eilf ordentlichen Profeflbren der. philofophifchen 
Facultät, eines jeden zu 2000 Rubel - - 22000 —■

—— eines auflerordentlichen Profeflbrs der Rechte - 1500 —
— eines auflerordentlichen Profeflbrs der Medicin 1500 —-

eines auflerordentlichen Profeflbrs der Kriegswiflen- 
, fchaften ----- 1500 —

— des Profectors ----- 1000 —
des Obfervators - - - - 800 — ■

— . von fünf Sprachlehrern, eines jeden zu 500 Rubel 2500 —
1 —' des Translateurs und ruffifchen Sprachlehrers - 500 —

■— des Stall- und Fechtmeifters - - - 900 —
—— des Zeichenmeifters und Kupferftechers - - 900 —
■1. ■ eines Lehrers der Mufik - - - - 400 —.
— eines Lehrers der Tanzkunft - - - 400 —
—— eines Lehrers der Schwimmkunft - - 100 —

§♦ 284*
Gehalt der Oberbeamten, Beamten ünd Officianten.

Gehalt des Rectors ------- 500 Rubel
■■ ' ' der fünf Decane, eines jeden zu 200 Rubel - 1000 —
— des Univerfitäts-Bibliothekars - - - 400 —
' —1 des Vice-Bibliothekars ----- 300 —
— des Protofyndicus ----- 500 —
.......... des Syndicus ------- 1200 —
— von drey Secretairen, eines jeden zu 1200 Rubel 3600 —
— von zwey Kanzeliften, eines jeden zu 500 Rubel 1000 —
—• des Mechanicus ------ 300 —
—— des Gärtners, der dafür zwey Arbeiter und ein Pferd

zu unterhalten hat - - - . - - 800 —
— von zwey Pedellen, eines jeden zu 400 Rubel 800 —т
—— von zwey Hausfchlieflern und Aufwärtern, eines je-

den zu 100 Rubel.................................................200 —

Summa der Gebalte - 68800 Rubel.
14 2. Von



2. Von Unterhaltung der öffentlichen Anftalten. 
§♦ 285.

Die Univerfität beftimmt zur Unterhaltung der öffentlichen Anftal­
ten jährlich gewiße feftgefetzte Summen, nämlich:

286.
Zur Unterhaltung der drey Clinica - - - - 7500 Rubel

— — des anatomifchen Theaters - - 300 —
— — der Reitbahn - - - * 1200 —
— — der Bade- und Schwimmanftalt - 100 —

§- 287.
Der Sammlungen und Apparate.

Zur Unterhaltung und Erweiterung der Univerfitäts-Bibliothek 5000 Rubel 
— — des Mufeums der Kunft - - - 1300 —

• — — des Naturalien-Cäbinets ... 1000 —
— — des phyfikalifchen Cabinets ... 1500 —
— — des chemifchen Apparats und Laboratoriums 1200 —
— — der Sammlungen anatomifcher und patholo-

gifcher Präparate .... 1000 —
— — der technologifchen Modellfammlung - 300 —
— — der kriegswiffenfchaftjichen Modellfammlung 200 —
— — des Obfervatoriums und der Sammlung für

angewandte Mathematik ... goo —
— — des botanifchen Gartens ... 1200 —

Zu Baumpflanzungen auf dem Domberge ... 100 —
_________________ -- _ _______________ — 
Summa für die Anftalten - 22700 Rubel, 

3. Von der Penfions-Caffe, 
§. 288.

Für die Penfions-Caffe beftimmt die Univerfität - 10000 Rubel. 
Diefe jährliche Summe wird auf Zinfen gegeben, um aus 
diefem Fond ein Kapital, unter Verwaltung der Rent-Kam- 
mer, zu bilden, aus deffen Renten die im 10 n Kapitel 
Abtheilung 1. feftgefetzten Penfionen der Mitglieder der 
Univerfität, ihrer Wittwen und Kinder, gezahlt werden, 
damit künftig diefe jährliche Summe von 10000 Rubel 
nicht mehr zu diefem Behuf vom Etat genommen, fon- 
dem zu der Erweiterung der übrigen Zwecke der Univer­
fität, nach Anleitung einer, zur Beftätigung höhern Orts 
zu unterlegenden, Modification des Etats, verwandt werde, 
fobald die Renten diefes Fonds hinreichen, um fämmtliche 
Penfionen daraus zu beftreiten.

4. Von
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4* Von der Stipendien-Cafle.

§ . 289*
Die jährlichen ausgefetzten Einkünfte der Stipendien-

Cafle fallen, mit Einfchlufs der Unterftützung für die Zög­
linge des allgemeinen Lehrer Inftituts, betragen - - 5000 Rubel
Zu Prämien find, zufolge Kapitel X. Abtheilung 3 ausgefetzt 500 —

5. Von der Referve-Cafle.

290.
Die Univerfität beftimmt die Referve-Cafle für alle Ausgaben, die 

ihrer Natur nach fich nicht ganz genau zum voraus feftfetzen laßen. 
Diefe werden ohngefähr folgendermafsen in Anfchlag gebracht:
Für die Reifen der Schul-Vifitatoren - - - - 5000 Rubel
und 2tens für die andern dahin gehörigen Ausgaben - 1000 —
Kanzeley-Ausgaben - / - - - - - - 400 —
4 Procent für Geld-Remeflen von andern Orten - - 500 —
Briefporto - -- -- -- -- goo —
Druckkoften, für den Druck folcher Schriften, die entweder /

im Namen der Univerfität erfcheinen, oder von einzel­
nen Mitgliedern derfelben, zufolge eines befondern Be- 
fchlufles des Univerfitäts-Directoriums, dem Druck über­
geben werden ------- goo —

Reparatur der Gebäude - ----- - 2000 —
Ergänzung des Ammeublements - - - - 200 —
Heizung aller Univerfitäts-Gebäude und Beleuchtung des

Hauptgebäudes ------- 1500 —
Koften der Feyerlichkeiten ----- 200 —
Diätengelder eines Syndicus bey Bereifung der Güter und

Prozefskoften ------- 300 —
Reifegelder in Gefchäften der Univerfität - - - 500 —
Reifegelder zu wiflenfchaftlichen Reifen - - - 2000 —
Reifegelder für neue Profeflbren und Lehrer - - 1000 —
Penfion des ehemaligen Vice-Curators - - - 1000 —
Referve für unvorhergefehene Ausgaben - - - igoo —

Summa - 19000 Rubel.

Was von diefen einzelnen Summen der Referve-Cafle 
etwa übrig bleibt, wird zunächft zu den Summen gefchla- 
gen, die zu niedrig angefetzt feyn follten. Zeigte fich nach 
der Erfahrung mehrerer Jahre, dafs ein beftändiger Über­

fchufs
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fchufs von der ganzen Referve-Cafle ftatt fände, fo foll die- 
fer Überfchufs zu den andern Zwecken der Univerfität ver* 
wendet werden. Es wird alsdann in diefer Hinficht eine 
neue Modifikation des Etats gemacht und zur Beftätigung 
hohem Orts unterlegt.

Totalfumma - 126000 Rubel.

Dem von Seiner Kaiserlichen Majestät

Allerhöchft unterzeichneten Original gleichlautend.

St. Petersburg, den i$ten September 1803.

Friedrich Klinger.
1.


